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Seit 1990 ein endloses Drama:

Schweinefabrik «Musterplatz» Bauma/ZH
Veterinärpolizei, Zürcher Gerichte und Bundesgericht decken Tierquäler und
schikanieren VgT mit willkürlichen Gerichtskosten
von Erwin Kessler

Diese Schweinefabrik liegt ein paar Kilometer aus-
serhalb von Bauma; der Ort heisst ironischerweise
«Musterplatze, - ein Musterbeispiel, wie die Behör-
den bis hin zum Bundesgericht krasse Verletzungen
des Tierschutzgesetzes decken.

1981 ist die eidgenössische Tierschutzverordnung
in Kraft getreten . Die für den Vollzug verantwortli-
chen Behörden im Kanton Zürich (Veterinäramt
und Veterinärpolizei) haben ihre Vollzugspflicht
nicht erfüllt . Erst ah1991, nachdem der Vollzugs-
missstand dank der Öffentlichkeitsarbeit des VgT in
den Medien immer häufiger enthüllt und kritisiert
wurde, sind (Schein-)Kontrollen in den Ställen
durchgeführt worden . Mit diesen Kontrollen hat
der Zürcher Regierungsrat ausgerechnet den
Schweinegesundheitsdienst (SGD) beauftragt, der
bisher schon zweimal jährlich die ihm angeschlos-
senen Betriebe routinemässig besuchte - auch die-
ses Schweine-KZ in Bauma - und jahrelang zu den

Fortsetzung Seite 3

Aus dem Inhalt:
• Tierquälereien mit Sonderbewilli-

gung des Zürcher Veterinäram-
tes gehen weiter

• Zürcher Polizeivorstand Neu-
komm unterliegt gegen VgT:
Willkürschikanen gegen Presse-
freiheit abgewehrt

• Neues Tier-Elend durch Genmani-
pulation

• Einsiedeln: verantwortlich für
üble Tierhaltung im Kloster Fahr

• Stadtpolizei Winterthur deckt
gewalttätigen Metzger

• Juden wollen Schächtverbot auf-
heben

Oben: Abferkelbucht ohne die gesetzliche Einstreu - nicht einmal die
absolut minimalistischen Mindestvorschriften werden durchgesetzt

Schweine-KZ Bauma : Keine Beschäftigung, keine Bewegung
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gesetzwidrigen Missständen
geschwiegen hat . Weiter wurde
auch der Bauernverband, welcher
konstant bessere Tierschutzvor-
schriften bekämpft und bis dato
keinen Finger gerührt hatte, um
seine Mitglieder zur Einhaltung
der Tierschutzvorschriften anzu-
halten, mit solchen Kontrollen
beauftragt (Honorarkredit 0,5
Millionen Franken!) . Jeder Miss-
stand, den diese beiden nun als
"Kontrolleure" eingesetzten
Organisationen verzeichneten,
klagte auch diese selbst an . Das
Ergebnis dieser staatlichen Alibi-
Übung war denn auch nicht
überraschend: im ganzen Kanton
stossen wir bis heute immer wie-
dert auf gesetzwidrige Zustände
in all diesen «kontrollierten»
Betrieben - wie in dieser Schwei-
nefabrik in Bauma . Jede unserer
Strafanzeigen klagt somit auch
den Staat an, der das vom Volk
mit grossem Mehr gutgeheissene
Tierschutzgesetz täglich und
systematisch missachtet . Und wie
es leider oft der Fall ist, wenn der
Staat selbst angeklagt ist, funk-
tioniert unser Rechtssystem nicht
mehr.

Der vorliegende Fall der Schwei-
nefabrik Musterplatz/Bauma ist
kein Einzelfall ; er reiht sich ein in
analoge frühere und bis heute
ständig neu hinzukommende
ähnliche Fälle staatlicher Willkür
gegen den VgT und zugunsten
gewerbsmässiger Tierquäler.

Im vorliegenden Fall geht es um
die bodenunabhängige, nicht-
bäuerliche Schweinefabrik eines
Käsers, welche in der Landwirt-
schaftszone illegal umgebaut und
erweitert wurde . Wir beobachten
dort seit Jahren gesetzwidrige
Missstände, die grösstenteils bis
heute andauern . Im Herbst 1990
erfuhr der VgT von Wanderern,
die durch die Fenster geschaut
hatten, von diesem Betrieb.

Am 2 . April 1991 lud ich die
Presse zu einer «Tatortbesichti-
gung» ein . Durch die Fenster hin-
durch konnten abgefressene
Schwänze (Kannibalismus - eine
schwere Verhaltensstörung bei
tierquälerischer Intensivhaltung)
beobachtet werden . Im Tages-
Anzeiger vom 3 . April 1991 hiess
es dazu : «Den Vorwurf des Kan-
nibalismus stritt er [der Besitzer]

nicht ab : Das sei möglich, doch
handle es sich höchstens um 'ein-
zelne Tiere' - dem könne man
begegnen, indem ihnen `die vor-
deren Schneidezähne ausgebro-
chen' würden .»

Auf Anzeige hin führte die Vete-
rinärpolizei eine Alibi-Kontrolle
durch und erstellte dem Betrieb
einen Persilschein aus. Die Vete-
rinärpolizei lobte den Betrieb als
vorbildlich, beschrieb vieles, das
gar nicht Gegenstand der Anzeige
war, machte insgesamt 16 Fotos,
davon 14 ausserhalb des Stalles!
Die in der Anzeige beanstandeten
Sachverhalte wurden nicht foto-

grafiert! Insbesondere wuren die
Abferkelbuchten mit der fehlen-
den Einstreu (siehe Abbildungen)
nicht fotografiert! Stattdessen
äussert sich der mehrseitige Rap-
port zu diesem zentralen Punkt
nur in einem einzigen Satz : «Die
Abferkelbuchten sind mit speziell
entstaubtem Sägemehl und
Hobelspänen eingestreut und die
Tiere beschäftigen sich mit die-
sem Material .» Mit diesem Satz
versuchte die Veterinärpolizei
den angezeigten Tierhalter zu
decken, indem suggeriert wird,
die Einstreuvorschrift sei erfüllt.
In Tat und Wahrheit hatte es nur
in den Ferkelkisten zeitweise
etwas Sägemehl und Hobelspäne
(siehe Abbildung) . Die Veterinär-
polizei verschwieg das gezielt und
raffiniert, ohne wörtlich zu lügen:
es wird nur allgemein von der
«Abferkelbucht» (die Ferkelkiste
ist 'feil der Abferkelbucht) und

von den «Tieren» - nicht von Fer-
keln oder Mutterschweinen -
gesprochen, denn nur die Ferkel
hatten Sägemehl, obwohl die Ein-
streuvorschrift ausdrücklich auch
für das Muttertier gilt, damit die-
ses seinen Nestbau-Trieb ausle-
ben kann . Die Veterinärpolizei
log in diesem Punkt gezielt mit
irreführenden Halbwahrheiten.
In diesem Stil war der ganze Rap-
port erstellt . Die Strafuntersu-
chung gegen den angezeigten
Mäster wurde eingestellt (heute
wird der Betrieb von einem
Nachfolger geführt).

Hierauf erstatteten wir Strafan-

zeige wegen Amtsmissbrauch
und Begünstigung gegen die ver-
antwortlichen Veterinärpolizi-
sten der Kantonspolizei . Eine
entsprechende Untersuchung
wurde aber von der Bezirksan-
waltschaft Pfäffikon nicht an die
Hand genommen ; stattdessen
wurden uns wegen angeblich
leichtfertiger Anzeige die Verfah-
renskosten überbunden . Dieser
Willkürakt wurde vom Bezirks-
gericht, vom Obergericht und
schliesslich auch noch vom Bun-
desgericht mit haarsträubender
Rechtsbeugung gedeckt. Auf
unsere Beweise (Fotos, Videoauf-
nahmen, mehrere Zeugen) und
sorgfältigen Begründung ging
keine dieser Instanzen auch nur
mit einem Wort ein . Alle
beschränkten sich darauf, mit
haltlosen Phrasen die Veterinär-
polizisten zu schützen . Im Ent-
scheid des Bundesgerichtes wur-

den die Tiere schon gar 3nicht mehr erwähnt.

Die tierquälerischen Zustände in
dieser Schweinefabrik halten
grösstenteils bis heute an.

Der erste Teil dieses Tierschutz-
Dramas habe ich schon in mei-
nem Buch «Tierfabriken in der
Schweiz - Fakten und Hinter-
gründe eines Dramas» (ab Seite
111) ausführlich beschrieben.
Der in diesem - mittlerweile in
zweiter Auflage erschienenen
Buch - beschriebene Nichtvollzug
des Tierschutzgesetzes hat leider
auch sonst bis heute nichts an
Aktualität verloren.

Der damalige Bauernsekretär
und heutige Chef des kantonalen
Amtes für Landwirtschaft, Rolf
Gerber, kommentierte den Fall in
der Presse wie folgt:

Tierschützer-Schweinereien
Der Tierschutz-Psycho hat wieder
zugeschlagen . Erwin Kessler, erklärter
Missionar für die Sache unserer Tiere,
hat die Presse eingeladen . Nicht etwa
zu sich privat zu einem informativen
Dia-Abend. . ., sondern zum Stall seines
neuesten Opfers in Sachen Tierschutz-
Diffamierung, zu Ernst Staub, Käser
mit Schweinehaltung im «Muster-
platz», Bauma . Angekündigt war der
ungebetene Besuch ohnehin nicht, das
entspricht nicht den Gepflogenheiten
des edlen Kämpfers für menschlichen
Umgang mit Tieren . Der hinterlistige
Überraschungs-Coup . . . Umso unge-
nierter konnten so die Journalisten auf
der heimlich mitgestenunten Leiter
einen lüsternen Blick tun durch die
Oberlichter des teuer sanierten und
mit viel Einsatz betriebenen Schwei-
nestalles von Ernst Staub.



4 Gossau ZH:

Kühe 30 Jahre an der Kette
Täter wird nicht strafverfolgt, dafür Behördenterror gegen VgT
von Erwin Kessler

Das Zürcher Veterinäramt erteilt
rechtswidrige Ausnahmebewilli-
gungen an Landwirte, welche
unter Verletzung des Tierschutz-
gesetzes ihre Kühe lebenslänglich
an der Kette halten . Wie die
Bezirksanwaltschaft Zürich in
einem Entscheid festgehalten hat,
erfüllt diese Praxis der Zürcher
Veterinärbeamten objektiv den
Tatbestand des Amtsmissbrauchs,
weil dadurch einzelnen Landwir-
ten ein unrechtmässiger Vorteil
verschafft wird (Wortlaut dieses
Entscheides siehe VN 1996-6,
Seite 12ff).

Im Frühjahr 1994 entdeckte der
VgT - dank Hinweisen aus der
Öffentlichkeit - wieder einmal
einen solchen amtlich bewilligten
Tierquälerhetrieh. Er gehörte
Robert Eberle, Viehinspektor(!),
in Gossau ZH . Ein auf Tonband
aufgezeichnets Telefongespräch,
das wir mit der Frau des Tier-
quälers führten, bestätigte die uns
zugegangene Meldung . Das Tele-
fongespräch wurde mittels eines
von den PTT zugelassenen Auf-
nahmegerätes aufgzeichnet, was
legal ist . Damit hatten wir den
Beweis, dass Eberle seine Kühe
seit Jahrzehnten dauernd im fin-
steren Stall an der Kette hielt -
staatlich subventioniert und von
den Veterinärbeamten gedeckt . Fs
ist angesichts der Milchüberpro-
duktion absolut unverständlich,
dass solche Betriebe, die krass
gegen das Tierschutzgesetz ver-
stossen, nicht stillgelegt werden.

Aus Anlass des Welttierschutzta-
ges vom 2 . Oktober 1994 führte
der VgT deshalb vor dem Betrieb
von Robert Eberle in Gossau eine
Kundgebung durch unter dem
Motto "Keine Subventionen für
Tierquäler " . Dabei wurde auch
das mit Frau Eberle aufgezeich-
nete Telefongespräch über Mega-
fon öffentlich abgespielt . In die-
sem Telefongespräch bestritt sie
den Tatbestand nicht, sondern
versuchte diesen lediglich mit kei-
fender Stimme zu rechtfertigen.
Was da im Originalton zu hören

ist, schreit zum Himmel und
dokumentiert authentisch die
hinter dieser gewerbsmässigen
Tierquälerei stehende arrogante
und skrupellose Denkweise dieser
sich sogar noch im Recht fühlen-
den, traditionell staatlich ver-
wöhnten landwirtschaftlichen
Subventionsbezüger. l)ie Bauers-
frau, die für den auswärts tätigen
Viehinspektor das Vieh besorgte,
bestätigte in diesem Telefonge-
spräch, dass die Kühe seit 30 Jah-
ren dauernd im Stall angebunden
gehalten werden und dass hiefür
eine Sonderbewilligung des Vete-
rinäramtes vorliege.

Während von den Behörden
gegen diese Tierquäler, die klar
und krass gegen Artikel 3 des
Tierschutzgesetzes sowie Artikel
18 der Tierschutzverordnung ver-
stossen, nichts unternommen
wird, hat Bezirksanwältin lic iur
Matzinger eine rachsüchtige
Anzeige Eberles sofort mit Über-
eifer aufgegriffen und darin offen-
sichtlich eine politische Chance
gesehen, dem VgT eins auszuwi-
schen . Sie eröffnete eine Strafun-
tersuchung gegen VgT-Mitglied
Ch.F., welcher das Telefonge-
spräch geführt und völlig legal
aufgezeichnet hatte . Weitere Stra-
funtersuchungen wurden eröffnet
gegen mich als VgT-Präsident
sowie gegen H .K., Fahrerin des
VgT-Busses, von dem aus die
Tonbandaufzeichnung abgespielt
wurde . Matzinger erteilte der
Polizei ohne jeden vernünftigen
Anlass den Auftrag zu einer Ein-
vernahme dieser Frau über allfäl-
lige psychische Schäden aus der
Kindheit! Eine solche Frechheit
und Erniedrigung müssen sich
unsere Mitglieder gefallen lassen,
die sich überhaupt nichts
zuschulden kommen liessen, im
Gegenteil uneigennützig ihre Frei-
zeit opfern, um sich um den Tier-
schutz-Nichtvollzug zu küm-
mern, während die hiefür
verantwortlichen Chefbeamten
leckere Saläre aus Steuergeldern
kassieren und im übrigen in
erschreckender Weise mit der

Agro-Mafia zusammenarbeiten.

Am 20 .1 .95 endlich erliess Mat-
zinger eine Einstellungsverfügung
gegen Ch .E Es blieb ihr nichts
anderes übrig, als darin zuzuge-
ben, dass diese Aufzeichnung
nicht unrechtmässig erfolgte.
Zehn Tage nach dieser Einstel-
lungsverfügung überwies Matzin-
ger die in der gleichen Sache hän-
gige Strafuntersuchung gegen
mich, Präsident des VgT, noch an
das Untersuchungsrichteramt St
Gallen zur Weiterbearbeitung,
obwohl sie bereits wusste, dass die
Anschuldigungen haltlos waren -
offensichtlich nur deshalb, um
mich noch ein wenig länger zu
schikanieren . So weit geht diese
Bezirksanwältin mit der Ver-
schleuderung von Steuergeldern,
um ihren auf Vorurteilen beru-
henden politischen Interessen
durch Missbrauch ihres Amtes zu
frönen . Am 7 .2 .95 erliess Matzin-
ger dann auch betreffend H .K.
eine Einstellungsverfügung . In
beiden Einstellungsentscheiden
bestrafte sie die VgT-Mitglieder,
die sich überhaupt nichts
zuschulden kommen liessen, mit
Verfahrenskosten . Sinngemäss
begründete sie dies damit, dass
eine Zusammenarbeit mit dem
VgT ein leichtfertiges Benehmen
darstelle . Diese skandalöse
Begründung wurde von Staatsan-
walt J Faes unterschriftlich sank-
tioniert . (I)ie Zürcher Staatsan-
waltschaft entscheidet
grundsätzlich immer gegen den

VgT und nützt ebenfalls jede
Chance, um uns zu schikanieren .)

Gegen diese Kostenentscheide
erhoben wir beim Bezirksgericht
Hinwil Rekurse, welche auf der
ganzen Linie geschützt wurden
und zu einer Entschädigung und
einer bescheidenen Genugtuung
aus der Staatskasse (Steuergelder)
führte, da solche «Verdachtsstra-
fen» grundsätzlich unzulässig
sind.

Mit diesem richterlichen Beweis
erhoben wir am 24 . April 1995 bei
der Justizdirektion Disziplinarbe-
schwerde gegen Bezirksanwältin
Matzinger wegen pflichtwidriger
Amtsführung und Verschleude-
rung von Steuergeldern und
beantragten die Einleitung einer
Disziplinaruntersuchung.

Am 9. April 1996 wies Regie-
rungsrat Dr Markus Notter (SP),
dessen Wahl in die Regierung der
VgT noch öffentlich unterstützt
hatte, die Beschwerde mit der fol-
gen bürokratisch-ignoranten, nur
aus zwei Sätzen bestehenden
Begründung ab : « Nach einlässli-
cher Prüfung der Angelegenheit
teilen wir Ihnen mit, dass kein
Anlass für ein aufsichtsrechtliches
Einschreiten besteht . Der Auf-
sichtsbeschwerde wird daher
keine Folge gegeben.»

Erfolg trotz allem: Seit Frühjahr
1995 ist Eberles Stall leer.

Die Realität Ist anders
als die Milchwerbung :

ß

Darum :
Pflanzenmargarine statt Butter

VgT Verein gegen Tierfabriken
CH-9546 Tuttwil
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Prof Zinkernagel, Uni Zürich - Werber für Gentech
von Erwin Kessler

Die Zeitschrift «Natürlich»
gehört-zu den wenigen nicht
vom herrschenden Regime
gelenkten Medien der Schweiz.
In der Ausgabe 1/1997 wurden
die Hintergründe der Nobel-
preisverleihung an Prof Rolf
Zinkernagel (Universität Zürich)
beleuchtet . Das Ganze war ein
von der Gentech-Lobby zusam-
men mit dem Nobelpreis-Komi-
tee - dem Tierexperimentatoren
und Gentechnologen angehören
- abgekartetes Spiel : Für die
kommende Volksabstimmung
über die Genschutz-Initiative,
die ein Signal sein wird weit
über die Landesgrenze hinaus,
wurde ein Schweizer Forscher als
Werbeträger gesucht, der (wie
Walter liess im Natürlich
schrieb) bescheiden und sympa-
thisch wirkt, der seinerzeit an vor-
derster Front die Volksinitiative
zur Abschaffung der Vivisektion
bekämpft hat, der Tierversuche
über alles liebt, für deren Fortset-
zung kompromisslos kämpft, auch
ein Herz für transgene Mäuse hat,
also für gentechnisch veränderte
und krank gemachte Organismen,
und für deren Patentierung ein-
steht, offen und öffentlich . Es soll
an einem solchen Exempel darge-
legt werden, dass Tierversuche
zum Nobelpreis führen, also
gewissermassen eine Vorbedin-
gung sind, wenn man zu dieser
Ehre kommen will. Auf den Inhalt
des Forschungsprogrammes oder
seine Qualität und Aktualität
kommt es weniger an . Auch vor
vergilbten Forschungsergebnissen
braucht man nicht zurückzu-
schrecken, falls nichts Frisches
aufzutreiben ist.

Der Gesuchte wurde in der Per-
son von Prof Rolf Zinkernagel
gefunden, dessen neuestes Parade-
pferd eine gentechnisch verän-
derte Diabetes-Maus ist. Zinker-
nagel hat zusammen mit einem
australischen Forscher vor 22 (in
Worten: zweiundzwanzig) Jahren
eine Theorie aufgestellt, wie das
Immunsystem virusinfizierte Zel-
len erkennt und wie eine Immun-
zelle die virus- oder tumorbefal-

lene Zelle zerstören kann.

So bescheiden wie er sich gibt,
ist Zinkernagel offenbar doch
nicht . Jedenfalls hat er allein in
der Schweiz mindestens vier
Wohnsitze.

Ich habe Prof Zinkernagel über
seinen Umgang mit Tieren inter-
viewt:

Zinkernagel : Guten Tag, Herr
Kessler, Sie haben mir einen
unhöflichen, respektlosen Brief
geschrieben.

Kessler : Nicht unhöflich, nur
direkt . Und wieviel Respekt ich
vor Ihnen nach unserem
Gespräch haben werde, wird sich
zeigen . Was Sie öffentlich vertre-
ten, hat meinen Respekt nicht
gewonnen.

Z : Sie haben mich in Ihrem Brief
gefragt, ob ich - wegen meinem
Namen - Jude sei und was ich
allenfalls vom Schächten halte.
Das ist geradezu rassistisch, wie
wenn ich Sie wegen Ihrem
Namen Kessler fragen würde, ob
Sie von Zigeunern abstammen
und was Sie vom Stehlen halten.

K : Das dürfen Sie gerne fragen.
Ich würde antworten : Der Name
Kessler kommt von Kesselflicker.
Deshalb stamme ich wahr-
scheinlich von Zigeunern ab . Es
ist mir egal, von wem ich
abstamme, und Stehlen lehne
ich ab . Inzwischen weiss ich
aber, dass Sie nicht Jude sind,
womit das Thema Schächten
erledigt ist . Mir geht es
grundsätzlich darum, Ihre Ein-
stellung zum Tierschutz festzu-
stellen.

Lehnen Sie qual volle wissen-
schaftliche Versuche an Men-
schen, die sich nicht freiwillig
zur Verfügung stellen, ab - auch
wenn durch einen einzigen sol-
chen Versuch Millionen von
Menschenleben gerettet werden
könnten?

Z: Ja, selbstverständlich.

K: Lehnen Sie auch qualvolle

Versuche an Tieren ab?

Z: Solche Tierversuche sind ver-
boten . Das Gesetz lässt solche
Versuche nur ausnahmsweise zu.

K : Im letzten Jahr wurden in der
Schweiz 52 914 solcher "Aus-
nahmen" bewilligt. 52 914 sehr
qualvolle Tierversuche des höch-
sten Belastungsgrades . Bei Men-
schen würden Sie solche Aus-
nahmen unbedingt ablehnen,
egal welcher Nachteil dies für die
Forschung darstellt?

Z: Ja, unsere Gesellschaft lehnt
das ab . Essen Sie Fleisch?

K: Nein.

Z: Dann sind Sie wenigstens
konsequent.

K: Welcher Art sind die Tierver-
suche, die Sie für Ihre gentech-
nologische Forschung durch-
führen?

Z: Gleich wie auf anderen For-
schungsgebieten.

K: Ich habe gemeint, Sie arbeiten
nur mit Mäusen?

Z: Ja, das stimmt.

K: Andere Forscher arbeiten
auch mit Hunden, Katzen, Affen,
Schweinen etc . Werden Sie auch
zu höheren Säugetieren überge-
hen, wenn Ihre Arbeiten fortge-
schritten sind?

Z: Nein, das ist nicht nötig.
Unsere immunologischen Versu-
che sind recht gut von Mäusen
auf Menschen übertragbar . In
der Immunologie sind Mäuse
dem Menschen ähnlich . Andere
Versuchstiere, auch höhere, hät-
ten keine Vorteile.

K: Wieviele Mäuser verbrauchen
Sie jährlich.

Z : Grössenordnung 10 000.

K: Und wieviele werden qualvol-
len Versuchen unterworfen?

Z: Der höchste Belastungsgrad 3
nur etwa bei 1 Prozent . 90 Pro-
zent der Versuche sind schwach

belastend (Belastungsgrad 1)
und der Rest ist Belastungsgrad
2.

K: 1 Prozent von 10 000 sind 100
Tiere, die in Ihrem Labor jähr-
lich sehr qualvoll sterben . Wozu
brauchen Sie solche Versuche?

Z: Wir arbeiten mit einem Virus,
das Hirnhautentzündung auslö-
sen kann . Das kann sehr qualvoll
sein.

K . Erhalten diese Mäuse keine
Schmerzmittel? Würde das Ihre
Versuche stören?

Z: Unsere Versuche würde das
nicht stören . Aber man weiss
über die Anästhesie von Mäusen
noch zu wenig . Eine Arbeits-
gruppe an der Universität Bern
arbeitet an diesem Problem . Da
besteht sicher ein Nachholbe-
dürfnis.

K: Merkwürdig . Tierversuche an
Mäusen ist ja nichts Neues .- Ich
stelle immer wieder fest, dass das
quantitativ grösste Leiden der
Versuchstiere eigentlich nicht
durch die Experimente, sondern
durch tierquälerische 1laltungs-
bedingungen verursacht werden.
Während es ethisch zumindest
sehr fraglich ist, ob ein allfälliger
Nutzen für die Menschen über-
haupt qualvolle Tierversuche
rechtfertigt, ist es sicher so, dass
eine nicht tiergerechte Haltung
dieser Tiere aus rein wirtschaftli-
chen Gründen verwerflich ist.
Darüber gibt es nichts zu disku-
tieren . Wie halten Sie Ihre
Mäuse?

Z: Gemäss den gesetzlichen Vor-
schriften . 5 Mäuse im kleinen
Standardkäfig . Für mehr Tiere
werden etwas grössere Käfige
benutzt.

K : Das sind die bekannten bzw
berüchtigten Macrolon-Käfige,
bestehend aus einer kleinen,
durchsichstigen Kunststoffschale
mit Sägemehl und einem Gitter
darüber - eine tierquälerische
Haltung. Lediglich die völlig
ungenügenden gesetzlichen Vor-
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Schriften einzuhalten, ist
ethisch unverantwortbar.

Z : Die Versuchstiere sind unsere
Hauptkosten . Wenn wir die Hal-
tung verbessern wollten, müs-
sten wir die Tierversuche aus
Kostengründen aufgeben.

K. Das können Sie doch gar
nicht sagen . Sie wissen ja gar
nicht, welche Verbesserungen ich
für nötig halte . Ich habe schon
oft festgestellt, dass mit relativ
geringem Aufwand entschei-
dende Verbesserungen möglich
sind. Mäuse sind intelligente,
neugierige Tiere, die eine
Beschäftigung brauchen, dh
einen grossen, "möblierten "
Käfig mit Nestbox, Kletter-,
Spiel- und Versteckmöglichkei-
ten.

Z: Es hat Kartonröhren und
Papierschnitzel in den Käfigen.

K : Wo sind diese Käfige? Kann
ich sie sehen?

Z: Die Versuchstierhaltung ist
zentralisiert im Zentrallabor der
Universität.

K: Kann ich dieses Labor besich-
tigen?

Z: Ich denke schon . Melden Sie
sich dort.

K: Herr Professor Zinkernagel,
ich danke Ihnen für das
Gespräch .

Besichtigung des Zentrallabors
der Uni Zürich:

Anmerkungen:

Die Gentechnologie hat in
Zürich zu einer Zunahme der
Tierversuche geführt - allein 10
000 Mäuse jährlich an der Abtei-
lung für experimentelle Immun-
ologie von Prof Zinkernagel.
Diese Tiere sind degradiert zu
statistischem Verbrauchsmate-
rial.

Die tierquälerische Haltung der
Versuchstiere einzig aus wirt-
schaftlichen Gründen bringt kei-
nen medizinischen Fortschritt.
Dass solche Tierquälerei von den
Forschern, vom Gesetzgeber und
den Alibi-Tierschützern in den
Alibi-Tierversuchskommissio-
nen geduldet wird, zeigt klar,
dass die ständigen Versicherun-
gen der Tierversuchs-Industrie
und der Behörden, das Leiden
der Versuchstiere werde auf das
unerlässliche Mass beschränkt,
eine einzige grosse Lüge sind.
Auch hier wie im Bereich der
landwirtschaftlichen Nutztiere
bleibt das Tierschutzgesetz toter
Buchstabe . Tierschutz gibt es
nur in der politischen Propa-
ganda, nicht beim Tier. Wenn
die Forschungsmittel so knapp
sind, dass die Versuchstiere nicht
anständig und tiergerecht gehal-
ten werden können, dann lassen
sich auch die Traum-Honorare
der Forscher nicht rechtfertigen .

So leben die Mäuse von Prof Zinkernagel im Zentral-
labor der Universität Zürich - 10 000 Mäuse

Prof Zinkernagel wohnt etwas komfortabler : Zwei der
drei Wohnsitze Zinkernagels

Professor Zinkernagel wohnt

	

nen zwei Ferienhäusern hedeu-
jedenfalls an seinem Haupt-

	

tend grosszügiger als seine
wohnsitz in Zumikon und in sei-

	

Mäuse.

Die Tierquälereien mit Sonderbewilligung des Zürcher Veterinäramtes
gehen weiter - VgT deckt neue Fälle auf in Neftenbach und Oberhöri
von Erwin Kessler

In den VN96-6, Seite 12, haben wir einen Entscheid der Zürcher Bezirksanwaltschaft veröffentlich, in welchem die
Sonderbewilligungen des Zürcher Veterinäramtes für das lebenslängliche Angekettet-Lassen von Kühen als Amtsmis-
sbrauch beurteilt wurde . Von einer Strafe wurde abgesehen, weil der Vorsatz nicht erwiesen sei . Nun fährt das Vete-

rinäramt mit dieser illegalen Praxis weiter. Im folgenden Bericht decken wir zwei weitere Fälle auf . Tierquäler werden
im Kanton Zürich nicht nur nicht bestraft, sondern noch mit Steuergeldern subventioniert - und das Bundesamt für
Veterinärwesen schaut tatenlos zu.

In der Nacht vom 13 . auf den 14.
Juli 1996 zerstach die Tierbefrei-
ungsfront TBF die Reifen am
Traktor von Landwirt Her-
mann Flach in Neftenbach.
Damit wollte die TBF diesen
Tierquäler zwingen, sein lebens-
länglich angebundenes Vieh auf
die Weide zu lassen, anstatt
immer nur das Gras in den Stall

zu fahren . Bei einer Einver-
nahme als "dringend Tatver-
dächtigter" erfuhr ich nähere
Einzelheiten über diese TBF-
Aktion: Eine Polizeifoto vom
Traktor mit platten Reifen vor
dem Tierquälerstall war für mich
der Aufsteller des Tages . Weniger
erfreulich ist, dass dieser
gewerbsmässige Tierquäler vom

Veterinäramt eine Sonderbewil-
ligung bis zum Jahr 1999 für
diese Tierquälerei hat . Er hat 22
Stück Vieh, davon 9 Milchkühe -
alle in Privatjustiz unschuldig zu
lebenslänglicher Kettenhaft ver-
urteilt.

Ich gab zu Protokoll, dass nach
meiner Ansicht die TBF nichts
Illegales getan, sondern lediglich

versucht hat, einen rechtmässi-
gen Zustand herzustellen.

Einen anderen Sonderbewilli-
gungs-Fall entdeckten wir kürz-
lich in Oberhöri : Dort hält
Landwirt Jakob Huber sein
Vieh seit Jahrzehnten lebens-
länglich an der Kette - illegal
und mit illegaler Sonderbewilli-
gung.
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geht weiter:
Verurteilung wegen einem Flugblatt, das vor dem
Rinderwahnsinn warnte

	

von Erwin Kessler

Zum Schutz der Konsumenten
haben im Februar 1996 fünf
Deutsche Bundesländer den
Handel mit britischem Rind-
fleisch verboten.

Fast gleichzeitig veruteilte das
Zürcher Obergericht am 25.
Januar einen VgT-Aktivisten, der
auf einem Flugblatt eine War-
nung vor dem Rinderwahnsinn
verbreitete, zu einer Busse von
2000 Fr, weil auf diesem Flugblatt
- so die Urteilsbegründung -
nicht erwähnt war, dass es auch
Wissenschafter gibt, welche den
Rinderwahnsinn als wenig
gefährlich ansehen . Das Flugblatt
hätte - so das Obergericht weiter
- zum Beispiel auf dem Bahnhof-
platz, nicht jedoch (auf öffentli-
chem Grund) vor einer Metzgerei
verteilt werden dürfen.

Ebenfalls zur gleichen Zeit wur-
den Bauerndemonstranten, wel-
che mit Blockadeaktionen bei
Migros und Coop Millionenschä-
den verursachten, mit einem
Trinkgeld von 200 Fr gebüsst.

Immer deutlicher zeigt es sich,
wie in diesem Staat auch die
Gerichte als politische Machtin-
strumente gegen unbequeme
Tierschützer eingesetzt werden.

Der deutsche Gesundheitsmini-
ster Seehofer befürchtete schon

BSE Schlachtplan
wieder aktuell

Der Schweiz ist es trotz diplo-
matischen Bemühungn nicht
gelungen, die wegen der BSE-
Krise verhängten Importstopps
zu lockern . Sollten bis im
August Fortschritte fehlen,
könnte der Bundesrat auf sei-
nen ursprünglichen Schlacht-
plan mit 230 000 Tieren
zurückkommen. Dies sagte
Bundesrat Jean-Pascal Dela-
muraz auf eine dringliche
Interpellation .

bevor der VgT sein Flugblatt ver-
breitete, dass sich der Rinder-
wahn zu einer Katastrophe aus-
weiten könnte wie Aids (Stern,
April 1994) . Wäre er in der
Schweiz für diese Offenheit
wegen unlauterem Wettbewerb
verurteilt worden?

In der Schweiz gibt es viele Rin-
derwahnsinnfälle . Die Schweizer
Behörden schützen die
Fleischmafia mit der Erklärung,
die Übertragung auf den Men-
schen sei unwahrscheinlich . In
Deutschland dagegen gibt es
keine Rinderwahnsinnfälle, da
können die Behörden ehrlicher
informieren . Die korrupten
Schweizer Behörden werden
nicht zur Verantwortung gezo-
gen, dafür jene bestraft, welche zu
Recht warnen . Das war in der
Geschichte schon immer so . An
der Hexenprozessmentalität der

Rindfleisch, laut Bundesrat «risi-
kolos», kann und soll weiterge-
gessen werden, auch Schaf-
fleisch, Schweinefleisch,
Geflügel . Alle Bedenken wurden
zu Beginn der Grillsaison amt-
lich gesundgebetet . Angesichts
der Stagnation des Fleischkon-
sums bei 50,3 kg pro Schweizer-
kopf und Jahr sollten wir uns
vielmehr anstrengen, etwas
mehr in Richtung Konsum zu
leisten, damit die zukünftigen
Statistiken wieder besser ausse-
hen. Der Bundesrat tut alles, um
den Fleischkonsum hochzuhal-
ten, bis zur Rindfleischverbilli-
gung aus Steuergeldern (auch
der Vegetarier) . Zudem müssen
wir Schweizer auch noch das
Rindfleisch verzehren, das wir
früher einmal noch nach
Deutschland ausführen durf-
ten . . . Es geht schliesslich auch

Justiz hat sich wenig geändert.

Das inkriminierte Flugblatt ist in
denVgT-Nachrichten Nr 1996/2,
Seite 5 im Wortlaut abgedruckt.
Es enthält unbestritten keine
Unwahrheiten über den Rinder-
wahnsinn. Die Verurteilung geht
von einer übertrieben extensiven
Auslegung des Gesetzes über den
unlauteren Wettbewerb (UWG)
aus, unter Missachtung der Mei-
nungsäusserungsfreiheit, die
gemäss Auffassung des Europäi-
schen Gerichtshofes für wahre
Behauptungen nur mit äusserster
Zurückhaltung eingeschränkt
werden darf.

Dass der Angeklagte im vornher-
ein aus politischen Gründen und
zum Schutz der Fleischmafia ver-
urteilt werden musste, egal aus
welchem Grund, zeigt sich auch
daran, dass jede Instanz eine

um Arbeitsplätze - in der Inten-
sivlandwirtschaft und im
Krankheitsgewerbe . Wollen wir
denn etwa leere Spitalbetten?

Deutschland seinerseits erliess
verständlicherweise ein absolu-
tes Importverbot für Rindfleisch
aus Grossbritannien und der
Schweiz . In die Schweiz darf kein
englisches Beef mehr kommen.
In der Schweiz gilt das Rind-
fleisch allerdings (laut BVet und
BAG) als «weiterhin sicher» . Die
allfällig fehlende Logik lässt sich
nur für politisch geschulte
Gehirne nachvollziehen . Der
Gesundheitsschutz ist bei uns
nun einmal nicht vorrangig.
Andersdenkende machen sich
unbeliebt . Ein 29jähriger
Schweizer Tierschützer, der vor
einer Metzgerei in Winterthur
vor den Gefahren des Rinder-
wahnsinns gewarnt hatte, wurde

andere Begründung erfand,
nachdem ich - als Verteidiger des
Angeklagten - die Begründung
der Vorinstanz jeweils widerlegt
hatte (siehe VN 1997-2, Seite 14).

Mit Entscheid vom B . März 1997
bestätigte das Zürcher Kassati-
onsgericht das Urteil - und vom
Bundesgericht, wo der Fall zur
Zeit hängig ist, ist nichts anderes
zu erwarten, hat sich doch dieses
höchste Gericht seit ca zwei Jah-
ren ganz offensichtlich vorge-
nommen, grundsätzlich und egal
mit welcher Willkür, gegen den
VgT zu entscheiden . Eine gewisse
Hoffnung, dass uns die Schweizer
Justiz moralisch und finanziell
nicht total fertig machen kann,
setzen wir zur Zeit noch in den
Europäischen Gerichtshof, wo
wir zur Zeit bereits vier
Beschwerden gegen die Schweiz
hängig haben.

vom Zürcher Obergericht mit
2000 Fr gebüsst . Der englische
Virologe Harash Narang (48),
der an einem BSE-Urintest zur
Früherkennung der Seuche
arbeitete, wurde als Scharlatan
verunglimpft und verlor seinen
Job bei der staatlichen Gesund-
heitsbehörde in Newcastle . Die
Veterinärmedizinerin Marja
Hovi, die bessere Kontrollen ver-
langte, wurde ebenfalls gefeuert.
Bereits 1988 war die Staatsse-
kretärin im englischen Gesund-
heitsministerium, Edwina Cur-
rie, wegen «Panikmache»
entlassen worden ; sie hatte
gewagt, vor Salmonellen-Eiern
zu warnen . Und Tierärzte
erhielten vom britischen Agrar-
ministerium einen Maulkorb.
Jetzt können die EU-Länder das
Milliardenloch des Gefahren
verdrängenden, verschleiernden

Schwammige Hirne
Auszüge aus einem Artikel von Walter Hess im « Natürlich» Nr 6-1996
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Missmanagement stopfen:
sie haben 70 % an den
Schaden beizutragen . Die

EU-Länder sind darin geübt, für
die Vernichtung landwirtschaft-
licher Überschussprodukte Geld
hinauszuwerfen ; fast ein. Viertel
des EU-Etats wird so verschleu-
dert.

Die Bundesbehörden, die wir
fürstlich bezahlen und die
eigentlich für unser Wohlerge-
hen zuständig wären, haben sich
im Rahmen der Rinderwahn-
sinns-Debatte wie üblich gelas-

sen verhalten, immer nach der
Devise : «Lasst euch nicht wahn-
sinnig machen!» . Etwas
unglücklich war nur, dass 1994
und 1995 insgesamt 10 junge
Briten am menschlichen Pen-
dant zum Rinderwahnsinn, dh
an einer veränderten Form der
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit
(CJD), gestorben sind ; zuuvor
waren ausschliesslich ältere Per-
sonen davon betroffen gewesen
(Durchschnittsalter 68) . Die Ver-
storbenen litten an horriblen
psychischen Molesten wie Wut-
ausbrüchen, Wahnvorstellungen

und paranoiden Schüben, neue
Phänomene also. Nach solchen
Leiden kam der Tod als Erlöser.
Die verdächtige, unheilbare
Erkrankung der Bielerin Lydia
H. (47), deren Symptome auf die
CJD hindeuteten, ist praktisch
nicht zur Kenntnis genommen
worden (Bieler Tagblatt vom
2 .4 .1996), obschon es sich um
eine meldepflichtige Krankheit
handelt . Der Chefarzt der Medi-
zinischen Klinik des Regional-
spitals Biel, Andreas Gerber, hat
bestätigt, dass es sich um die
CJD handelt .

Mit unserer Um- und Vorsicht
ist es nicht weit her, nach wie
vor. Andere Nutztiere wie
Schweine und Geflügel dürfen in
der Schweiz nämlich weiterhin
mit Fleischabfällen, billigem
Fleisch- und Knochenmehl im
allgemeinen, gemästet werden.
Einen allfälligen Schweinewahn-
sinn würde man nicht bemer-
ken, da die Tiere lange vor dem
Ausbruch der Seuche geschlach-
tet werden.

Worte grosser jüdischer Persönlichkeiten - die das
Nazi-Regime erlebt haben - über Tier-KZs
Pastor Martin Niemöller, ehe-
maliger KZ-Häftling (zitiert nach
der Broschüre des VgtM "Briefe
von Dr Felix Wankel und Martin
Niemöller"):
Ich entsinne mich, dass ich
während eines Urlaubaufenthalts
von 1967 im russischen Wald bei
Cavidovo zum ersten Mal eine sol-
che "Hühnerfabrik " gesehen und
besucht habe und dass mein erster
Eindruck - und er hat sich später
nie geändert - der war: das muss
für die armen Tiere ja schlimmer
sein als was wir im Konzentrati-
onslager die Jahre hindurch haben
ausstehen müssen!

Dr F Wankel, Erfinder des Wan-
kelmotors, (zitiert nach der Bro-
schüre "Briefe von Dr Felix Wan-
kel und Martin Niemöller " ):
Ich selbst war zu Beginn des Nazis-
mus im Gefängnis, und der Reichs-
statthalter von Baden erklärte:
"Wanket bleibt darin, bis zum Ver-
recken und Verfaulen . " Deshalb

halte ich es für eine scheinheilige
Zweckbehauptung der Hühner-
batterie-Geschäftemacher, dass
sich die früheren KZ-Gefangenen
durch die Bezeichnung der Hühn-
erbatterie-Käfighaltung als KZ-
Haltung beleidigt fühlen würden.
Ich bin überzeugt, dass jeder
frühere KZ-Häftling beim Besich-
tigen einer Batteriehaltung Herrn
Prof Grzimek recht geben wird und
erbittert gegen die Errichter, Aus-
nützer und Verteidiger dieses Tier-
KZ Stellung nimmt.

Isaac B Singer, ein im Dritten
Reich verfolgter Jude, Nobel-
preisträger:
Für die Tiere ist jeden Tag Treb-

linka. . . ("Enemies . A Love Story",
New York 1971).
Ich beobachtete, wie sich jemand
am Nachbartisch über eine Portion
Schinken mit Eiern hermachte. ich
war längst zu der Überzeugung
gelangt, dass die Art und Weise, wie

der Mensch mit den Geschöpfen
Gottes umgeht, seinen Idealen und
dem ganzen sogenannten Huma-
nismus Hohn spricht. Damit dieser
vollgefressene Kerl sich an Schin-
ken delektieren konnte, musste ein
Lebewesen aufgezogen, zur
Schlachtbank gezerrt, gequält,
abgestochen und mit kochendem
Wasser abgebrüht werden . Dieser
Mensch kam gar nicht auf den
Gedanken, dass das Schwein aus
dem gleichen Stoff geschaffen war
wie er selbst und dass es leiden und
sterben musste, bloss damit er das
Fleisch verzehren konnte. "Wenn
es um Tiere geht ", habe ich mir
schon oft gedacht, "ist jeder
Mensch ein Nazi." . ..

Der erste Entschluss, den ich fasste,
hatte eigentlich nichts mit Religion
zu tun, aber für mich w a r es ein
religiöser Entschluss . Nämlich:
kein Fleisch und keinen Fisch mehr
zu essen - nichts, was einmal leben-
dig gewesen und zu Ernährungs-

zwecken getötet worden war.
Schon als Geschäftsmann, der
reich werden wollte, schon als ich
andere und auch mich selbst
betrog, hatte ich gespürt, dass ich
gegen meine Überzeugung lebte
und dass meine Lebensweise verlo-
gen und verderbt war. Ich war ein
Lügner, obwohl ich Lug und Trug
verabscheute . ..

Ich habegenug gelernt, um zu wis-
sen, dass die 7öra das Fleischessen
als "notwendiges Übel " betrachtet.
Die Tora spricht verächtlich von
denen, die sich nach den
Fleischtöpfen sehnen . ("Der Büs-
ser", Hanser Verlag)

Theodor W Adorno, jüdischer
Philosoph und Soziologe, emi-
grierte während des Dritten Rei-
ches nach England und kehrte
1949 nach Deutschland zurück:
Auschwitz fängt da an, wo einer im
Schlachthof steht und sagt, es sind
ja nur Tiere.

Gemäss den Unfallberichten der Kran-
kenkassen ereignen sich im Gegensatz
zur allgemeinen Meinung in der

Peter Hkne(e Anbindehaltung mehr Unfälle auf-
grund von behornten Kühen als im
Laufstall . Als vorteilhaft erwies sich die
Gewährung von Auslauf auch
nachts .Wichtig für die Haltung von
behornten Milchkühen im Laufstall
sind zudem eine gute Betreuer-Tier-
Beziehung und wenig Personalwechsel.

CA Menke, Diss ETH Nr 11379, Zürich
1996

Laufställe mit behornten Kühen
_Sepp
Fräher hatafie,, wir eoc4
m' Dse Harhscli/aßen .



Kloster Einsiedeln : verantwortlich für die
üble Tierhaltung im Kloster Fahr

Mutterschwein im Kloster Fahr

Erster Erfolg der jahrelangen Proteste : Der bisher
dauernd angekettete Muni erhält Auslauf

VgT-Kundgebung beim Kloster Fahr am 10 .3.1996

aua-
Seit dem Neujahrstag 1997 führt der VgT regelmäs-
sig Protestkundgebungen vor dem Kloster Einsiedeln
durch - von den Touristen stark beachtet.

199 brannten die Stallungen
des Klosters Fahr ab. Die Rat-
schläge der Eidgenössischen For-
schungsanstalt für Landtechnik,
die Chance zu nutzen, um einen
tierfreundlichen Schweinestall
zu bauen, wurden in den Wind
geschlagen. Pater Propst, stu-

dierter Agronom, wusste besser,
was zu tun war : Es wurde eine
neue tierquälerische Intensivhal-
tung mit Kastenständen für
Mutterschweine und elektri-
schem Kuhtrainer.

Nachdem eine schriftliche Auf-

forderung des VgT, diese tier-
quälerischen Einrichtungen zu
entfernen, nicht einmal beant-
wortet wurde, führt die Aktivi-
stengruppe des VgT seit dem
Frühjahr 1995 immer wieder
Protestkundgebungen durch, die
bei den sonntäglichen Ausflüg-

lern im Kloster Fahr auf grosse
Beachtung stossen . Das Kloster
leitete bald schon ein Gerichts-
verfahren ein und wollte dem
VgT verbieten, die Umgehung
des Klosters - inkl öffentliche
Strassen - zu betreten . Zur Zeit
gilt ein vorläufiges richterliches
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Verbot, das eigentliche
Klostergelände zu betre-
ten . Das Haupverfahren

ist noch hängig. Unbenommen
ist dem VgT demnach, auf den
Spazierwegen rund um das Klo-
ster weiterhin zu protestieren.
Mit einer zweiten Klage ver-
langte das Kloster, es sei dem
VgT zu verbieten, dem Kloster
Tierquälerei vorzuwerfen . Dieser
Forderung gab das Bezirksge-
richt in einer provisorischen
Verfügung nach . I)as Hauptver-
fahren ist ebenfalls noch hängig.

Obwohl die Klosterverantwortli-
chen ständig so tun, als sei
unsere Kritik völlig haltlos und
unberechtigt, sind mittlerweile
doch schon einige Verbesserun-
gen durchgeführt worden : Die
tierquälerischen Einzelboxen für
Kälber wurden abgeschafft und
durch Gruppenhaltung ersetzt.
Der bislang lebenslänglich ange-
bundene Muni erhält jetzt regel-
mässig Auslauf und die Kühe,
die den ganzen Winter an der
Kette standen, erhalten jetzt
auch im Winter Auslauf.

Noch nicht abgeschafft wurden
die Kastenstände für die Mutter-
schweine und der Elektrotrainer
für die Kühe.

Am 1 . Januar 1997 schrieb ich
dem Kloster Einsiedeln namens
des VgT folgendes:

Sehr geehrte Herren, wir haben
erfahren, dass das Kloster Fahr

Ihnen gehört. Deshalb haben wir

heute, am Neujahrstag, damit
begonnen, unsere Protestaktionen
gegen die Tierhaltung des Klosters
Fahr nach Einsiedeln zu verlagern.
Wir werden immer wieder kom-
men. Wir haben uns auf jahre-
lange Proteste eingerichtet. Auf
diese Weise haben wir schon Dut-
zende kirchlicher und weltlicher
Institutionen dazu bewogen, ihre
Tierhaltung zu sanieren . in keinem
einzigen Fall haben wir vorher auf-
gegeben und immer das Ziel
erreicht. Je länger die Auseinan-
dersetzung dauern muss, umso
grösser der Schaden für Ihr Anse-
hen, aber auch der Nutzen für die
öffentliche Bewusstseinsbildung in
Sachen Nutztierhaltung und
Fleisch-Essen. Die Öffentlichkeit
erwartet zu recht, dass kirchliche

Institute im Umgang mit den Tie-
ren als Vorbild vorangehen.

Der Entscheid, wie lange diese Aus-
einandersetzung noch dauert, liegt
ganz bei Ihnen . Wir sind jederzeit
zu einem Gespräch und zu einer
friedlichen Beilegung des Konflik-

tes bereit, sobald auch Sie bereit
sind. Wir versichern Ihnen jeden-
falls, wie schon gegenüber dem
Kloster Fahr direkt, dass es uns
ausschliesslich um tierschützeri-
sche Anliegen geht und in keiner
Weise gegen Ihr Kloster oder gegen
die katholische Kirche. Unsere Ver-
einigung ist konfessionell neutral.

Wir fordern, dass im Schweinestall
des Klosters Fahr die Kastenstände
und im Kuhstall die elektrischen
Kuhtrainer entfernt werden und
dass die Schweine einen mit Stroh
eingestreuten Liegeplatz erhalten.
Das wäre mit ganz wenig Aufwand
möglich. Warum nur entschliessen
Sie sich nicht endlich, sich mit
einer artgerechten Tierhaltung die
Sympathie der Öffentlichkeit zu
gewinnen anstatt mit einer solchen
unchristlichen Ausbeutung von
Nutztieren vermehrte Kirchenaus-

tritte zu provozieren? Glauben Sie
wirklich, dass die Gerichtsverfah-
rend, die das Kloster Fahr in Ihrem

Auftrag gegen uns Tierschützer

eingeleitet hat, Ihnen Sympathie
bringen werden - egal mit welcher
Willkür vielleicht gegen uns geur-
teilt wird?

Alle Wesen mögen glücklich sein.
Mit freundlichen Grüssen
Erwin Kessler, Präsident VgT

An der Kundgebung vom Sonn-
tag, dem 12 . Januar, als unsere
Vizepräsidentin Marlene Reinert
in der Klosterkirche gerade mit
einem Pater sprach, kamen sie-
ben aufgeregte Buben und frag-
ten den Pater : «Wo haben Sie die
Schweine, die Sie quälen . Wir
wollen das sehen?» Laut riefen sie:
«Überall Gold und schöne Bilder
in der Kirche und irgendwo
quälen sie Tiere!» Der Kirchen-
diener hat die Knaben hinausge-

schickt . Marlene hat ihnen vor
der Kirchentür erklärt, dass die
Schweine im Kloster Fahr sind.
Die Knaben sagten, das sei eine
Gemeinheit, so etwas.

Inzwischen hat uns das Bezirk-
samt Einsiedeln die Kundgebun-
gen vor dem Kloster verboten,
mit der Begründung, das gehöre
sich an diesem Ort nicht und
störe die Pilger. Wir haben gegen
dieses Verbot Beschwerde wegen
Verletzung der Meinungsäusse-
rungs- und Demonstrationsfrei-
heit erhoben und werden diese
Grundrechte nötigenfalls mit
einer Beschwerde an den
Europäischen Gerichtshof vertei-
digen.

Erwin Kessler, Präsident VgT

Aus einem Brief an Schwester Silja Walther,
Kloster Fahr, 8103 Unterengstringen:

Liebe Schwester,

es war einmal eine Gemeinschaft von Schwestern, die dienten und dankten dem
Herrn alle Tage. An Weihnachten ging es immer ganz feierlich zu . Die Schwestern
schmückten die Räume mit Reisig und Kerzen und lobten den Herrn, der vor vielen
Jahren in einer Krippe geboren wurde . Sie dankten dem himmlischen Vater für das
Wunder, das Er an uns getan hat . Nachher gingen sie ganz glücklich schlafen.

In dieser Nacht geschah aber wieder ein Wunder, ganz in der Nähe der Schwestern:
Ein Mutterschwein gebar acht junge Ferkel . 1)ie Mutter hatte grosse Freude und wollte
die kleinen Säulein pflegen und lieben . Doch es ging nicht, da sie sich in ihrem
Kastenstand nicht bewegen konnte . Die Muttersau schrie in ihrer Not.

Gott fügte es, dass gerade die kleine Schwester von Franz von Assisi träumte . Sie hörte
von weit her das Schreien, stand auf, ging dem Jammern nach und sah das Elend im
Stall . Sie zertrümmerte die Stangen und ging nachher wieder ins Bett . Sie hörte noch
das dankbare Grunzen der Muttersau, und als sie weiter träumte, war es ihr, als ob
Gott ihr zulächelte und sprach: "Beten allein genügt nicht! Auch die Tiere sind meine
Geschöpfe und der Mensch muss sie lieben ."

Liebe Schwester, darf diese Geschichte auch im Kloster Fahr wahr werden?

J Grob-Heim



Wie einfach es sich die Tierexpe-
rimentatoren mit dem Leiden der
Tiere machen, zeigt die Aussage
des Sandoz-Pharma-Forschers
Kurt Bürki (Tagesanzeiger vom
19 .11 .93) : "Sie leiden nicht, ich
würde es ihnen ansehen ." Die
Tierexperimentatoren wissen in
aller Regel sehr wenig über Ver-
halten und angeborene Bedürf-
nisse ihrer Versuchstiere . Sie sind
in dieser Richtung nicht ausgebil-
det . Verhaltenskunde ist im Stu-
dium sogar von Tierärzten nur
ein Wahlfach . Ich habe mehrfach
festgestellt, wie Tierversuchs-
Laborpersonal keine Ahnung hat
vom Leiden der Tiere und sich die
Kenntnisse darüber auch gar
nicht aneignen, sondern lieber
verdrängen . Die durch soziale
Isolation hervorgerufene Apathie
von Kaninchen interpretierte
zum Beispiel der Verantwortliche
für die Versuchstierhaltung im
Inselspital Bern, ein Biologe, ein-
fach als " Zahmheit", da man die
Tiere wie leblose Plüschtierchen
anfassen und herumtragen
konnte . Wenn solche Leute
behaupten, sie würden es den
Tieren ansehen, wenn sie leiden,
dann ist das ganz einfach ein lee-
rer Spruch, mit dem sie ihr
Gewissen beruhigen . Bei genma-
nipulierten «künstlichen» Tieren
wird die Situation noch viel
schlimmer : Über das Wohlbe-
finden oder Leiden gentech-
nisch veränderter Tiere lassen
sich kaum mehr wissenschaft-
lich fundierte Aussagen
machen, da es keine Vergleichs-
möglichkeit mit dem natürli-
chen, artgerechten Verhalten
mehr gibt. Was ist für Franken-
stein-Monster natürlich und art-
gerecht? Um dies zu erforschen,
gibt es keine wissenschaftlichen
Methoden . Bei der Genmanipu-

Neues Tier-Elend durch Gen-
manipulation

	

von Erwin Kessler

lation stehen wir wieder einmal
am Anfang einer Fehlentwick-
lung, welche von einigen engstir-
nigen Technokraten gesteuert
und vorangetrieben wird,
während Ethik und Tierschutz
hoffnungslos hintennach hinken.
Der Bundesrat in seiner einseiti-
gen Wirtschafts- und Technik-
gläubigkeit gibt dazu seinen
Segen und beruhigt das Volk mit
schönklingenden, aber wertlosen
Vorschriften : "Wenn einem Tier
durch gentechnologische Mani-
pulation weder Schaden noch
Leid zugefügt wird und seine
Erscheinung keine ethischen, reli-
giösen oder ökologischen Beden-
ken auslöst, soll es patentiert wer-
den können ." Eine praktische
Wirkung wird diese Gummi-
Richtlinie ebensowenig haben
wie das ganze Tierschutzgesetz.
Der Tierschutz wird nicht einmal
dort durchgesetzt, wo wissen-
schaftliche Beweise für das Leiden
der Tiere klar vorliegen,
geschweige denn bei gentechno-
logischen Monstern, wo solche
Beweise unmöglich sind.

Die heutigen schweren und tödli-
chen Zivilisationskrankheiten
sind zum grössten Teil selbst ver-
schuldet(Bewegungsmangel und
Fehlernährung, insbesondere mit
zuviel Fleisch, Butter, Käse, Weis-
smehl und Zucker) . Es wäre der
Gesundheit förderlicher, diese
elementaren Erkenntnisse über
krankmachende Lebensgewohn-
heiten ernst zu nehmen, anstatt
auf eine Lebensverlängerung
durch eine immer aufwendigere
und unmenschlichere Medizin zu
hoffen, die mit ihrer Hightech-
Apparatur, Tierversuchs- und
Gentechnik weniger die Gesund-
heit als vielmehr den Profit der
Pharma- und Spital-Industrie
fördert .

Ist das ein Schwein oder ein Kalb? fragt sich der Tierschutz-
beamte, der nicht weiss, ob bei diesem genveränderten Wesen
die Tierschutzvorschriften für Kälber oder Schweine anzuwen-
den sind.

VgT ist 8 Jahre alt - über
6000 Mitglieder
In der Nacht vom 3 . auf den 4.
Juni 1989 liessen mich wiederein-
mal die von fast allen Tierschutz-
vereinen im Stich gelassenen
Nutztiere nicht schlafen . Meine
Versuche, im Rahmen bestehen-
der Tierschutzorganisationen
wirksame Tierschutzarbeit zu
machen, waren alle gescheitert:
Zu ängstlich, schwerfällig und
fantasielos waren die alteingeses-
senen Vereine . Mitten in der
Nacht stand ich auf, setzte mich
an meinen Computer und grün-
dete den «Verein gegen Tierfabri-
ken VgT» . Ich ahnte, was das für
mich nervlich und finanziell
bedeuten würde und nahm mir
vor, mich zwei Jahre voll einzu-
setzen und dann die Arbeit abzu-
geben und mich wieder meinem
PriVai- und Berufsleben zu wid-
men. Doch es kam anders : Der
unerwartet grosse Erfolg - der
Nutztierschutz wurde zu einem
nationalen Thema und Dauer-
brenner in den Medien - liess es
nicht zu, mich wieder zurückzu-
ziehen . Niemand hätte die Arbeit
weitergeführt . Nach ein paar wei-

teren Jahren, in
denen ich zwi-
schen Aufgeben
und Weiterma-
chen schwankte,
zwischen sinn-
voller Berufung
und finanziell
einträglichem
Beruf,wurde mir

klar, dass ich die Doppelbelastun
durch Beruf und Tierschutz au
die Dauer gesundheitlich nicht
verkraften konnte. Trotz wirt-
schaftlichen Existenzängsten ent-
schloss ich mich schliesslich, di•
schicksalshafte Berufung zum
Tierschutz «hauptberuflich»
anzunehmen. Der VgT war
gerade rechtzeitig stark genu .
geworden, um mir einen mini-
malen Lebensunterhalt sichern
zu können. Die Erfahrungen der
ersten Jahre habe ich zu dem im
Orell Füssli Verlag erschienenen
Buch «Tierfabriken in der
Schweiz - Fakten und Hinter-
gründe eines Dramas» verarbei-
tet . Leider sind die darin aufge-
zeigten mafiosen Mechanismen,
welche die Durchsetzung des
Tierschutzgesetzes verhindern,
heute noch von unverminderter
Aktualität.

Heute hat der VgT über 6000
Mitglieder und gehört damit zu
den grössten Tier- und Konsu- '
mentenschutz-Organisationen
der Schweiz. Keine andere Orga-
nisation verfügt auch nur
annähernd übe soviele Aktivisten
wie der Vgi': Rund 70 engagierte,
intelligente und verantwortungs-
bewusste Menschen machen diel
Arbeit des Vgl', recherchieren
Missstände in der ganzen Schweiz:
und sorgen laufend mit Protest-
und Aufklärungsaktionen dafür,
dass der Fleischkonsum weiter
zurückgeht.

Die Absichten und Folgen der Genschutz-Initiative
Die Gen-Schutz-Initiative verbietet:
Freisetzung von genmanipulierten Lebewesen in die Umwelt, Patente
auf Pflanzen und Tiere, die Genmanipulation von Tieren
Die Gen-Schutz-Initiative lässt zu:
Forschung in der Medizin, Gentherapie, gentechnische Diagnosetests,
die Herstellung von Gentech-Medikamenten

Darum: JA zur Genschutz-Initiative



12 Jüdischer Anlauf gegen das Schächtverbot
In der in Basel erscheinenden «Jüdischen Rundschau» vom 13 .3 .97 wird die heutige Situation
so eingeschätzt, «dass ein neuer Anlauf gegen das Schächtverbot erfolgreich sein müsste».

Die links-jüdische Bundesrätin Ruth Dreifuss:
«Das Judentum ist mehr als nur eine Konfession .»
von Erwin Kessier

Ruth Dreifuss bezeichnet sich als

konfessionslos, «aber ich bin

Jüdin, und das Judentum ist

mehr als nur eine Konfession .»

Sie sei keine gläubige, praktizie-

rende Jüdin . Aber das Judentum

habe sie doch geprägt, als

Mädchen und Mitglied zionisti-

scher Jugendgruppen.

Was Frau Dreifuss da in der

Schweizer-Illustrierten des jüdi-

schen Ringier-Verlages über sich

und das Judentum erzählt,

bestätigt meinen bisherigen Ein-

druck: Die Religion steht im

Judentum im Hintergrund:

Ungläubigkeit und tierquäleri-

sche «religiöse» Praktiken haben

offenbar gut nebeneinander

Platz . Handfeste wirtschaftliche

und politische Interessen

schweissen die Juden genügend

stark zusammen . Dass die kon-

fessionslose Jüdin Ruth Dreifuss

das pervers-fanatische Ritual des

Schächtens in Schutz nimmt

(siehe VN 1996-5, VN 1996-3,

VN 1996-1), wo Tiere bestialisch

ermordet werden (wie damals

unter dem Nazi-Regime Juden

und Zigeuner), zeigt deutlich,

wie hier blinde Solidarität geübt

wird . Sympathie wird da offen-

bar nicht danach verteilt, ob

jemand ein guter oder schlechter
Mensch ist, sondern ob er Jude

oder Nicht-Jude ist . Egal was er

tut - wenn er Jude ist, hat er

offensichtlich den Respekt und

den Schutz von Frau Dreifuss.
Gegenüber primitivster Tier-

quälerei ruft sie zu lbleranz auf

- wenn es sich um eine jüdische

Tierquälerei handelt . Sonst ist

Sie, so schrieb sie uns, auch für

Tierschutz . Dass sie ihre Sympa-

thie und Toleranz blindem reli-

giösen Fanatismus zuwendet, wo

Tiere satanisch gequält werden,

um «geheiligtes» Fleisch fressen

zu können, kümmert sie nicht.

Jüdische Solidarität geht vor,

auch wenn Frau Dreifuss selbst

keinerlei Bedenken hat an

Tagungen der Sozialdemokrati-

schen Partei nicht-koschere

«Wienerli»-Würstchen aus

«gewöhnlichem» Quälfleisch zu

verspeisen.

VgT verteidigt erfolgreich die Pressefreiheit:

Politische Willkür des Zürcher Polizeivorstan-
des Neukomm abgewehrt

	

von Erwin Kessler

Die Stadtpolizei Zürich ver-
bot dem VgT, die VgT-
Nachrichten auf öffentli-
chem Grund zu verteilen.
Mit dieser krassen Verlet-
zung der Pressefreiheit
hatte sich Polizeivorstand
Neukomm zweimal zu
befassen . Beide Male wies er
die Beschwerde des VgT in
unglaublich bürokratisch-
willkürlicher Weise ab . Erst
als der VgT in der Einspra-
che an den Gesamtstadtrat
mit einem Weiterzug bis vor
den Europäischen Gerichts-
hof drohte, machte Neu-
komm plötzlich einen
Rückzieher: Eine erneute
überprüfung habe ergeben,

dass der VgT seine Zeit-
schrift bewilligungsfrei ver-
teilen dürfe.

Das ganze Verfahren stellt
eine bühnenreife «Real-
Satire» dar. Auf den folgen-
den Seiten wird dieser Fall
im vollen Umfang wieder-
gegeben, um die staatliche
Willkürherrschaft in der
«Musterdeomokratie»
Schweiz einmal exempla-
risch zu dokumentieren.

Der VgT hat glücklicher-
weise grosszügige Gönner,
die

	

beträchtliche Mittel
ausdrücklich

	

für

	

den
Rechtsschutz gegen die
dauernde

	

Staatswillkür

(Verwaltung und Gerichte)
zur Verfügung stellen . An
dem Tag, an dem sich der
VgT gegen diese Staatswill-
kür aus finanziellen Grün-
den nicht mehr wehren
kann, wird meine Tier-
schutzarbeit am Ende sein.
Darauf warten unsere Geg-
ner schon lange . Immer
grössere ,Kreise glauben,
sich gegenüber dem VgT
alles erlauben zu können,
da die Gerichte aus politi-
schen Gründen sowieso
gegen den VgT entscheiden.
Vorläufig ist es uns aber
noch möglich, uns zu weh-
ren, und wir werden unsere
Bewegungs-, Vereins- und
Meinungsäusserungsfrei-

heit allen Widerständen
zum Trotz verteidigen.

Vor dem Europäischen
Gerichtshof in Strassburg
sind bereits vier Fälle wegen
Verletzung der Menschen-
rechte und politischer Dis-
kriminierung gegen den
VgT hängig, und in den
nächsten Monaten und Jah-
ren werden noch viele dazu
kommen, wie sich bei den
zur Zeit hängigen Gerichts-
verfahren bereits jetzt
abzeichnet .
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25 . Februar 1996

EINSCHREIBEN

Sehr geehrte Damen und Herren,

am Samstagnachmittag, den 9 . März 1996 mochte ein Mitglied

unserer Vereinigung im Zentrum von Oerlikon unsere .Tierschutz-

Nachrichten . verteilen . Wir ersuchen Sie um eine entsprechende

Bewilligung.

Mit freundlichen Grüssen
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Bemerkungen:

Betrifft : Gesuch des VgT für das Verteilen der "Tierschutz-Nachrichten" am. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
9 . März 1996 in Zürich-Oerllkon.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Wir bitten um die Zustellung eines Exemplares der zur Vert .ellung 'gelangenden

.Tierschutz-Nachrichtenn	

Anzahl Seiten (inkl . dieses Titelblatt) : . . . !	

27 .

	

uarDatum :	 F.e..br. . . . 19
. . ..96	

Mit freundlichen Grüssen

J . Thoma
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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Verteilen der •ilerschutz-Uachrlchten' auf öffentlichem Grund der Stadt ZBrtch
durch den Verein gegen Tierfabriken (VgT) ; Bewtlligengsgesuch

Sehr geehrter Herr Doktor Kassler

Mit Schreiben vem 25 . Februar 1996 ersuchen Sle um Erteilung einer Bewilligung

zur Benützung des öffentlichen Grundes Im Zentrum von Zürich Oerllkon für das

Verteilen der "Tierschutz-Nachrichten' durch ein Mitglied Ihres Vereines gegen

Tierfabriken.

eia wir Ihnen schon 1n früheren Schreiben mitgeteilt haben . Ist das Verteilen

von Druckerzeugnissen, die Erwerbszwecken dienen, gemäss Art . 20 der Vorschrif-

ten Uber die vorübergehende Benützung des öffentlichen Grundes zu Sonderzwek-

ken untersagt . Toleriert wird das Verteilen solcher Erzeugnisse mit religiösem

oder politischem Charakter.

51e haben uns ein Exemplar der "Tierschutz-Nachrichten ' , welche gemäss Ihren

Gesuch am Samstag, 9 . März 19% in ZUrlch Oerllkon zur vorteilung gelangen

sollten, zur Verfügung gestellt . Mir haben bei der Durchsicht des erwähnten Ex-

emplars festgestellt . dass der Inhalt weitgehend als politisch eingestuft wer-

den kann . In der Heftmitte Ist ein Einzahlungsschein angeheftet . alt weichem

eine Spende, der Mitgliederbeitrag des Vgt und/oder das Abonnement fUr die

'Tierschutz-Nachrichten ' einbe2ahlt werden kann . Vorerwähnter Urstand hat je-

doch . einerseits einen Werbe- und Reklameeffekt und andererseits gemelnnUtzl-

gen Charakter .

Politische Aktivltkten auf dem öffentliche, Grund der Stadt ZUrlch werden

durch die Sicherheitspolizei bewilligt . Falls SIe sich dazu bereit erklären
können, die Einzahlungsscheine aus den zur Verteilung vorgesehenen Exemplaren
zu entfernen, werden wir dem Kreischef 11, Herr A . Haueter, Tel . 216 74 11 be-
antragen, Ihnen die anbegehrte Bewilligung in Form einer Standaktion mit poli-

tischem Charakter zu bewilligen . Bitte teilen Sle uns per FAX (202 29 28) bald-
möglichst alt, ob Sle alt unserem Vorschlag einverstanden sind, damit wir bella

vorerwähnten Funktionär die nötigen Schritte einleiten können.

Falls geplant Ist, während der Aktion Geld zu sammeln, -etsen wir darauf hin,

dass dies nur mit offiziellen SuoelbUchsen der Verealtungspollzei oder n it

offiziellen Samelllsten geschehen dürfte . Dle Sammlung nUsste zudem fUr ein

konkretes Projekt erfolgen und der Verwaltungspollzel wäre eine entsprechende

Abrechnung vorzulegen.

Wtr hoffen, Ihnen mit diesen Angaben dienen zu können und erwarten Ihren

Bescheid .

Mit freundlichen Grüssen

Chef Gewerbepolizei

'/
11c .ler . A . Müller
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Gewerbepolizei

der Stadt Zürich

Gartenstr 14

8002 Zürich

Ihr Angebot, uns bei Erfüllung Ihrer Bedingungen eine Bewilligung

für eine Standaktion zu erteilen, geht am gestellten Gesuch

vorbei . Es geht in keiner Weise um eine Standaktion . Es wird

nichts aufgestellt . Vielmehr will - wie Sie unserem Gesuch

entnehmen können - ein einzelnes Mitglied unserer Vereinigung in

seiner Freizeit am erwähnten Samstagnachmittag ein bis zwei

Stunden lang in der Fussgängerzone diese Hefte den Passanten

gratis enbieten.

Wir haben erwartet, dass Sie uns nach Durchsicht des Heftes und

unter Beruckaichtigung der Ihnen bekannten Bundesgerichtspraxis
(BGE 96 I 590, 105 I a 91 ff ; siehe auch Riklin, Schweizerieches

Presserecht, N50 und 51) mitteilen würden, dass hiefur gar keine
Bewilligung nötig ist . Das Gesuch haben wir lediglich

eingereicht, um der Zürcher Stadtpolizei nicht wieder einen

Vorwand für Schikanen zu liefern.

Ihr Schreiben von 1 .3 .96

Ihr Zeichen Tho/2208/5
Mit freundlichen Grüssen

Sehr geehrter Herr Muller,

zu unserem Bewilligungsgesuch vom 28 . Februar 1996 machen Sie uns

in obenerwähntem Schreiben die Auflage, die Einzahlungsscheine in

Heftmitte zu entfernen . Wir lehnen diese Bedingung ab, dient

dieser Einzahlungsschein doch wie die gesamten Aktivitäten des

VgT nicht Erwerbszwecken . Spenden und Abo-Beiträge, welche mit

diesem Einzahlungsschein allenfalls einbezahlt werden, dienen

der Unkostendeckung und nicht kommerziellen Zwecken . Die Person,

welche diese Hefte verteilen will, arbeitet ehrenamtlich.

Es ist nicht geplant, Geld zu sammeln.

Unverständlich ist, weshalb öffentlich Geld zu sammeln bewilligt

würde, nicht jedoch ein unauffälliger und unaufdringlicher

Einzahlungsschein in der Mitte eines 32seitigen Heftes, der nicht

speziell für diese Aktion eingelegt sondern fester Bestandteil

der ganzen Auflage von 100 000 Heften ist . Wir sehen nicht ein,

warum ein paar Dutzend Hefte, welche eine Einzelperson gratis an

Passanten abgeben will, speziell behandelt werden müssen, indem

Teile daraus entfernt werden.

Stadlpdisi Zürich
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Herrn
Dr . Erwin Kessler
im Bühl 2
9546 Tuttwll

Verteilen der 'Tierschutz-Nachrichten' auf öffentlichem Grund der Stadt Zürich
durch den Verein gegen Tierfabriken (VgT) ; Ihr Schreiben vom 1 . März 1996

Sehr geehrter Herr Doktor Kessler

In Ihrer Zuschrift von 1 . März 1996 teilen Sie uns mit, den Vorschlag bezüg-

lich der Entfernung der Einzahlungsscheine aus den zur Verteilung vorgesehenen

'Tierschutz-Nachrichten' abzulehnen . Hle wir Ihnen im Schreiben vom 1 . März

1996 dargelegt haben, muss Ihr Vorhaben - Verteilen der 'Tierschutz-Nachrich-

ten', verbunden alt einer Geldsammlung und Abo-Kerbung - als Aktion zugunsten

Ihrer Organisation eingestuft werden . Eine Geldsammlung auf dem öffentlichen

Grund Ist nur für ein konkretes, gemeinnütziges Projekt möglich.

Nicht bewllligungspflichtlg hingegen Ist das Verteilen von Flugblättern politi-

schen Inhalts und Einladungen zu bewilligten politischen Veranstaltungen auf

dem öffentlichen Grund . Das Verteilen Ihrer Zeitschrift erfüllt dieses Erfor-

dernis nicht.

Elner Informationsveranstaltung auf öffentlichem Grund über Ihre Organisation
steht grundsätzlich nichts Im Weg und, wie bereits orientiert, kann In Form ei-

ner Standaktion bewilligt werden .

VgT Verein gegen Tierfabriken Schwei g
Assoc. con(re Iss fabriques d'ammaut - Assoc . against animal factories

Postcheck-Konto 85-4434-5

Tierschutz - Konsumentenschutz - Umweltschutz

Dr Erwin Kessler, Präsident
CH-9546 Tuttwil / Schweiz Ie1054 51 23 77 Fax 054 51 23 62 (ab 23 3 .96. 052 378 ..)

7 . März 1996

	

Stadtpolizei Zürich
EINSCHREIBEN

	

Gewerbe- und Wirtschafts-

Polizei

Gartenstr 14

8002 Zürich

Verteilen •Tierschutz-Nachrichten`

Sehr geehrter Herr Moser,

in Ihrem Schreiben vom 5 .3 .96 wiederholen Sie die schon in Ihrem
Schreiben vom 1 .3 .96 aufgestellten Bedingungen und Auflagen, die

wir mit unserem Schreiben vom 1 .3 .96 bereits abgelehnt haben.

Wir ersuchen Sie um einen beschwerdefähigen Entscheid des

Polizeidepartementes . Gleichzeitig mischten wir unser Befremden

ausdrücken über die Schikanen und unverhältnismässig aufwendigen

und langwierigen administrative Korrespondenz, wenn ein Idealist

in seiner Freizeit ein paar Tierschutz-Nachrichten verteilen

will!

Mit freundlichen Grüssen

en, Quak ebb

den VgT



POL IZLI VORSTAND INS STADf /.IIRICIl

A . kaar 1. ßearutie'qun J, 0021 Zürich
Tek/ n 01/2110212

EINGESCHRIEBEN/RUCKSCHEiN

Herrn Dr . Erwin Kessler

Präsident Verein gegen

Tierfabriken (VgT)

Im Bühl 2

9546 Tuttwil

Zürich . 19 . März 1996

411/96/Klck/si

Verteilen der 'Tierschutz-Nachrichten' auf dem öffentlichen Grund

Sehr geehrter Herr Dr . ressler

Mit Schreiben vom 25 . Februar 1996 ersuchten Sie die Verwaltungs-

polizei um Erteilung einer Bewilligung zur Benützung des öffent-

lichen Grundes zur Verteilung der "Tierschutz-Nachrichten" am

Samstag, 9 . März 1996, durch ein Mitglied Ihres Vereins im Zentrum

von Zürich-Oerlikon.

Ein Exemplar der zur Verteilung gelangenden Broschüre haben Sie der

Verwaltungspolizei auf entsprechendes Ersuchen hin zur Ansicht vor-

gelegt . Dabei wurde festgestellt, dass in der Heftmitte ein Einzah-

lungsschein angeheftet war, mit dem eine Spende, der Mitgliederbei-

trag des Vgt und/oder das Abonnement für die "Tierschutz-Nachrichten"

einbezahlt werden kann . Das Vorhaben ist durch die Verwaltungspolizei

als Werbeaktion zugunsten Ihrer Organisation eingestuft worden und

konnte deshalb in dieser Form nicht bewilligt werden .

Ferner setzte Sie die Verwaltungspolizei davon in Kenntnis . dass ei-
ner Informationsveranstaltung auf öffentlichem Grund über Ihre Organi-

sation grundsätzlich nichts im biege stehe und in Form einer Standak-
tion bewilligt werden könne . Falls geplant sei, während der Aktion
Geld zu sameln, ist Ihnen zudem mitgeteilt worden, dass dies nur mit

offiziellen Sammelbüchsen der Verwaltungspolizei oder mit offiziellen

Sammellisten möglich sei . Zudem müsste die Sammlung für ein konkretes

Projekt erfolgen und der Verwaltungspolizei wäre eine entsprechende
Abrechnung vorzulegen.

Nie ihnen zudem aus früherer Korrespondenz hinlänglich bekannt ist,

ist unter anderem das Verteilen von Druckerzeugnissen, die Erwerbs-

zwecken dienen, gemäss Art . 20 der Vorschriften über die vorüberge-

hende Benützung des öffentlichen Grundes zu Sonderzwecken untersagt.

Ebenso sind Flugblätter mit Werbe- und Reklamecharakter zur Vertei-

lung auf dem öffentlichen Grund nicht zugelassen . Erlaubt ist hin-

gegen die Verteilung solcher Erzeugnisse mit religiösem oder poli-

tischem Charakter . Das Verteilen Ihrer Zeltschrift, verbunden mit

einer Geldsammlung und Abonnements-Kerbung, erfüllt dieses Erforder-

nis nicht.

Dem Verein VgT steht es jedoch jederzeit offen, eine Bewilligung für

eine gemeinnützige Informationsveranstaltung zu beantragen bzw . ein

Gesuch für eine politische Kundgebung zu stellen . Einer Geldsammlung

könnte jedoch nur dann zugestimmt werden, wenn der Erlös einem zum

voraus bestimmten Projekt zugute käme und Sie bereit wären, der Ver-

waltungspolizei eine entsprechende Abrechnung vorzulegen.

Gegen diesen Entscheid kann innert 20 Tagen, vom Tag des Empfangs an

gerechnet, beim Stadtrat Einsprache erhoben werden . Die Einsprache-

schrift muss im Doppel eingereicht werden und einen Antrag sowie des-

sen Begründung enthalten . Der angefochtene Entscheid ist beizulegen

oder genau zu bezeichnen . Die angerufenen Beweismittel sind genau zu

bezeichnen und soweit möglich beizulegen.

Mit freundlichen Grüssen

Der Vorsteher des Polizeidepartementes

der Stadt Zürich

Stadtrat Robert Neukom

Gebühren:

Gemeindegebühr Fr . 80 .--

Schreibgebühr Fr . 64 .50

Porti

	

Fr .	 ] .--

insgesamt

	

151 .50

Assoc . contre Ies fabriques d 'animaux - Assoc . against animal factories
I'uslchcd. Konto 85-4434-5

Tierschutz - Konsumentenschutz - Umweltschutz

Dr Erwin Kesxier, Präsident
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22 . März 1996

	

An den Stadtrat Zürich

Stadthaus

8021 Zürich

Hiermit erheben wir

p..i nepra -he

gegen den

Entscheid des Polizei vorstanden vom 19 .1 1996

betreffend

Verteilung der "VgT-Nachrichen• (•Tietnchutz-Narhrirhten•i

mit den

A.nrrAgen•

1. Der angefochtene Entscheid sei aufzuheben.

2. Es sei festzustellen, dass die "Tierschutz-Nachrichten"

(heutige Bezeichnung : •VgT-Nachrichten•) mit ideell-politischem

Inhalt und ohne kommerzielle Inserate auf öffentlichem Grund der

Stadt Zürich ohne Bewilligung . insbesondere ohne EinmchrAnkung

auf kosten- und bewilligungspflichtige Standaktionen, erlaubt

ißt.

VgT Verein gegen Tierfabriken Schweiz

Den

	

gib
a .n VgT



3. Es sei festzustellen, daes ein in die VgT-Nachrichten

eingehefteter Einzahlungsschein des VgT für Spenden- oder

Abonnement-Zahlungen nicht ein bewilligungspflichtiger

Erwerbazwck im Sinne von Art 20 VBÖGS darstellt.

4. Eventuell sei festzustellen, dass die grundsätzliche

Verweigerung einer Bewilligung zum Verteilen der VgT-Nachrichten

mit Einzahlungsschein rechtswidrig ist.

5. Eventuell sei festzustellen, dass das Verteilen der VgT-

Nachrichten ohne Einzahlungsschein nicht bewilligungspflichtig

ist.

Begründung_:

Der "Verein gegen Tierfabriken Schweiz" (VgT) ist eine im

Handelsregister eingetragene gemeinnützige und steuerberfreite

Vereinigung ohne kommerzielle Nebentätigkeiten . Die Einkünfte

bestehen im Wesentlichen aus Spenden und Mitgliederbeiträgen.

Die vom VgT herausgegebene Zweimonatszeitschrift "VgT-

Nachrichten" (bis zur Ausgabe 1996/1 unter der Bezeichnung

"Tierschutz-Nachrichten") dient der Information der

Öffentlichkeit über die tier- und konsumentenschützerischen

Anliegen des Vereins . Die Herausgabe dieser Zeitschrift ist stark

defizitär. Die Auflage beträgt 100 000 . Davon gehen rund 6 000 an

die Mitglieder . Der Abonnementsbeitrag ist im Mitgliederbeitrag

inbegriffen . Nur eine geringe Anzahl ist ohne Mitgliedschaft

abonniert . Die restlichen 94 000 werden in wechselnden Regionen

gratis gestreut als bezahlte Beilage zu Zeitungen und

Zeitschriften oder durch Direktverteilung in Briefkästen . Ein

paar tausend Exemplare werden jeweils von VgT-Mitgliedern in

ihrer Freizeit unentgeltlich verteilt . In Heftmitte ist stets ein

Einzahlungsschein eingeheftet zur Einzahlung von

Mitgliederbeiträgen, Abonnementerneuerungen oder Spenden . Damit

wird ein Teil der Unkosten gedeckt . Ein Erwerbszweck ist damit in

keiner Weise verbunden .

Gemäss BGE 96 I 590 und 105 I a 91 ff ist das Verteilen von

Flugblättern ideellen Inhaltes auf öffentlichem Grund ohne

Bewilligung erlaubt . Diese höchstrichterliche Praxis stellt keine

Anforderungen an Umfang bzw Seitenanzahl solcher Flugblätter.

Entscheidendes Kriterium ist der ideelle Inhalt . In diesem Sinne

sind die VgT-Nachrichten in gleicher Art wie Flugblätter durch

die Meinungsäusserungs- und Pressefreiheit geschützt.

Riklin, Schweizerisches Presserecht, S 3 N50 und 51:

Grundsätzlich entfaltet die Pressefreiheit auch dort ihre

Schutzwirkungen, wo zu deren Ausübung öffentliclhe Sachen im

Gemeingebrauch benutzt werden. Gemeingebrauch liegt vor, wenn

eine öffentliche Sache (zB Gebäude, Strassen, Plätze,

öffentliche Parkanlagen etc) bestimmungsgemäss und

gemeinverträglich benutzt wird . . . Aus der Sicht der

Pressefreiheit dürfte in diesem Zusammenhang die

Beanspruchung von öffentlichem Grund im Vordergrund stehen.

Ist diese derart intensiv, dass sie nicht mehr als

bestimmungsgemäss oder gemeinverträglich bezeichnet werden

kann, weil andere Benutzer wesentlich eingeschränkt werden,

liegt ein sog gesteigerter Gemeingebrauch vor, der von den

Behörden von einer Bewilligung abhängig gemacht werden darf

(Beispiel : Marktstand, Plakatwand, Zeitungsautomat, Verkauf

von Presseerzeugnissen), ohne dass dadurch die Pressefreiheit

verletzt wird.

Die Behörden dürfen nicht in jedem Fall eine Bewilligung

verlangen. Die Bewilligungspflicht hängt von der Art und

Intensität der beabsichtigten Nutzung des öffentlichen Bodens

ab . . . Nach der Praxis des Bundesgerichtes ist das

unentgeltliche Verteilen von Flugblättern ideellen Inhalte

durch einzelne Personen nicht bewilligungspflichtig . Hingegen

erklärt das BGer - wenn auch nicht ohne Bedenken - das

Bewilligungserfordernis für den Verkauf von

Presseerzeugnissen (auch ideeellen Inhaltes) auf öffentlichem

Grund als verfassungsrechtlich zulässig.

Aueser Frage steht, dass für den Verkauf von Presseerzeugnissen

ein Bewilligungsanspruch besteht . Es steht wohl auch ausser

Frage, dass öffentlich verkaufte Presseerzeugnisse

Einzahlungsscheine enthalten dürfen, sei es zur Bestellung oder

Begleichung des Abonnements oder - mit Werbebeilagen - sogar auch

zu ausgesprochen kommerziellen Zwecken . Letzteres ist bei den

VgT-Nachrichten nicht der Fall . Wie immer man den Begriff

'Erwerbszweck' auch auslegt : Tatsache ist, das die VgT-

Nachrichten nicht wie andere Presseerzeugnisse in aller Regel

kommerzielle Interessen verfolgen, indem sie weder Inserate noch

Werbebeilagen enthalten und insgesamt bei weitem nicht

kostendecken sind, weshalb damit in gar keiner Weise ein Erwerb

verbunden ist . Im Gegenteil wird das grosse Defizit zur

Herausgabe dieser ideellen Zeitschrift zur Hauptsache mit

Spendengeldern gedeckt.

Die Gewerbepolizei der Stadt Zürich käme offensichtlich nie auf

die Idee, von den auf öffentlichem Grund verkauften

Presseerzeugnissen zuerst Musterexemplare anzufordern und die

Bewilligung zu verweigern, wenn ein Einzahlungsschein beliegt.

Nach dieser Praxis müsste sie auch den Verkauf aller

Presseerzeugnisse mit Inseraten verbieten.

Aus politischen Gründen und damit willkürlich und

diskriminierend, handhabt die Gewerbepolizei, gedeckt durch den

Vorstand des Polizeidepartementes, die Bewilligung zum Verteilen

der VgT-Nachrichten nach ganz anderen Kriterien und viel

strenger, als der Verkauf der gesamten übrigen Presse.

Der Verkauf von Presseserzeugniseen dient in aller Regel

Erwerbezwecken . Zudem beansprucht das Ineerategeachäft

normalerweise einen beträchtlichen Anteil des inhaltlichen

Umfangs von Zeitungen und Zeitschriften . Der Erwerbszweck steht

also deutlich im Vordergrung . Nicht so wie erwähnt bei den VgT-

Nachrichten . Es heisst deshalb die Meinungsäusserungs- und

Pressefreiheit auf den Kopf stellen, wenn an das kostenlose

Verteilen der VgT-Nachrichten als einer ideellen Zeitschrift viel

strengere Auflagen geknüpft werden als an den rein geschäftlichen

Verkauf der ganzen übrigen Presset

Die Gewerbepolizei verlangt die Entfernung der Einzahlungsscheine

aus den VgT-Nachrichten . Warum verlangt sie bei der übrigen

Presse nicht die Entfernung sämtlicher Inserate und

Werbebeilagen? Die Antwort liegt auf der Hand : Die Stadtpolizei

Zürich missbraucht ihre ordnungspolitischen Kompetenzen für

politische Zensur und Schikanen.

Damit wird nicht nur die Meingungsäusserungs- und Pressefreiheit

gemäss Art 10 EMRK verletzt, sondern auch gegen das

Diskriminierungsverbot gemäss Art 14 EMRK verstossen.

Das Gesuch um eine Bewilligung haben wir trotz unserer

Überzeugung, dass das Verteilen der VgT-Nachrichten keiner

Bewilligung bedarf, lediglich aus Goodwill eingereicht, um der

Stadtpolizei Zürich keinen neuen Vorwand für die dauernden

Schikanen gegen uns zu liefern.

Im vorliegenden Fall geht es darum, dass eine einzelne Person in

ihrer Freizeit und unentgeltlich, aus Idealismus, während ein

paar Stunden in Oerlikon die VgT-Nachrichten gratis an

interessierte Passanten abgeben wollte . Eine Intensität der

Benutzung öffentlichen Grundes, welche wegen Behinderungen nicht

mehr gemeinverträglich wäre, liegt dabei offensichtlich nicht

vor . Zumindest kann nicht bestritten werden, dass keine grössere

Behinderung vorliegt als beim kommerziellen Verkauf von

Presseerzeugnissen, für welchen grundsätzlich ein Anspruch auf

Bewilligung besteht . Dazu Riklin, 5 3 N 53:

Heute wid angenommen, der Staat habe bei seinem Entscheid über

die Benützung von öffentlichen Sachen die Grundrechte zu

berücksichtigen . Insofern besteht ein bedingter Anspruch auf

Bewilligung des gesteigerten Gemeingebrauchs, wenn er für die

Ausübung von Freiheitsrechten auf öffentlichem Grund gefordert

wird . Die Ausübung der Grundrechte darf nicht ungebührlich

behindert werden .



Eine solche unzulässige Behinderung betreibt jedoch die

Gewerbepolizei, wie die Korrespondenz zum Bewilligungsgesuch

belegt : Das Gesuch wurde frühzeitig, vierzehn Tage im voraus

gestellt . über das Gesuch wurde rechtskräftig erst drei Wochen

später entschieden, nachdem der Termin, für den das Gesuch

gestellt war, schon eine Woche vorbei war . Das zeigt auch

deutlich unser rechtliches Interesse an den anbegehrten

Feststellungen als notwendiges Präjudiz für künftige ähnliche

Fälle, da im Einzelfalls ein rechtlicher Schutz gegen solche

Amtswillkür zu spät kommt.

Der angefochtene Entscheid enthält im übrigen täuschende

Unwahrheiten bzw Halbwahrheiten:

Auf Seite 2 oben wird behauptet, die Verwaltungspolizei habe uns

"davon in Kenntnis gesetzt, dass einer Informationsveranstaltung

auf 6ffentlichem Grund . . . nichts im Wege stehe und in Form einer

Standaktion bewilligt werden kbnne ." Das trifft eo nicht zu : Was

wir wollten, war unsere VgT-Nachrichten verteilen, und zwar

unverändert und unzensuriert . Das wurde abgelehnt . . Eine

Bewilligung für eine Standaktion wurde nur für den Fall in

Auesicht gestellt, dass wir die Einzahlungsscheine entfernen

würden - also mit ungerechtfertigten und unzumutbaren Auflagen.

Gesetzwidrig war, hiefür überhaupt eine (kostenpflichtige)

Bewilligung vorzuschreiben.

Aus diesen Gründen ersuchen wir Sie, dem Rechtsbegehren zu

entsprechen .

DER STADTRAT VON ZÜRICH

an

VgT Verein gegen Tierfabriken

Im Bühl 2

9546 Tuttwll

Eingangsbestätigung

	

NR . 96000631

Sehr geehrte Damen und Herren

Im Auftrag des Stadtrates bestätige ich Ihnen den Eingang Ihrer

Einsprache vom 22 .03 .98 betreffend:

Verteilung Tierschutz-Nachrichten (VgT-Necbrichten) auf öffent-

lichem Grund, Bewilligung

Das Geschäft geht nun zur Prüfung der Einsprachefrist und zur

allfälligen Vernehmlassung an das zuständige Departement . Der

Stadtrat wird Ihnen zu gegebener Zelt seinen Entscheid mitteilen.

Mit freundlichen Grüssen /-e
Mit freundlichen Grüssen

Im Auftrag des Stadtrates

Der Stadtschreiberi

Dr Erwin Kessler

Beilage : Angefochtener Entscheid

	

Dr . M . Brunner

VgT Verein gegen Tierfabriken Schweiz
Assoc . contre Ies usincs d'animaux - Assoc . against animal factories
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Tierschutz - Konsumentenschutz - Umweltschutz
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Dr Erwin Kessler, Präsident
CH-9546 Tuttwil Toi 052 378 23 77 Fax 052 378 23 62

Herrn

Dr . E . Kessler

VgT Verein gegen Tierfabriken
9546 Tuttwll

1 . Juli 1996 An den Stadtrat

von Zürich

Stadthaus

8021 Zürich

Zürich, 5 . Juli 1996

411/96/T

Einsprache res 22 . März 1996 1 .S . Verteilung der 'VgT-Nachrichten'

Sehr geehrter Herr Dr . Kessler

Hie Ihnen vos Stadtschreiber mit Zuschrift von 26 . März 1996 mitge-
teilt worden Ist, wurde Ihre Einsprache zur Vernehmlassung meinem De-
partement überwiesen . Ich kann Ihnen versichern, dass Ihr Geschäft

ebenso wie alle anderen Eingaben nicht schubladisiert, sondern pflicht-
gemäss und so schnell als anglich behandelt wird.

Ich bitte Sie un Verständnis und verbleibe

mit freundlichen Grüssen
Der Vorsteher des Polizeidepartementes

der Stadt Zürich

Stadtrat Robert Heukolm

Ihre Ref Nr 96000631

VgT gegen Entscheid des Polizeivorstandes betr Verteilen der VgT-

Nachrichten

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bitte Sie, mir mitzuteilen, warum in obiger Angelegenheit

seit meiner Eingabe vom 22 . März 1996 Funktstille herrscht und

der Schriftenwechsel noch nicht in die Wege geleitet worden ist.

Angesichts des langen Instanzenzuges biß zum Bundesgericht und

unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es in diesem

Beschwerdeverfahren um Menschenrechtsverletzungen geht, ersuche

ich Sie, den Fall nicht zu schubladisieren, sondern pflichtgemäss

bef6rderlich zu behandeln.

Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen



Vorsteher
des Polizeidepartements
der Stadt Zürich

EINGESCHRIEBEN
Herrn
Dr . Erwin Kessler
Präsident Verein gegen
Tierfabriken (VgT)
Im Bühl 2
9546 Tuttwil

Zürich, 21 . November 1996

411/96/K/si

Verteilen der "Tierschutznachrichten" auf dem öffentlichen Grund;

Verfügung vom 19 . März 1996

Sehr geehrter Herr Doktor Kessler

Gegen die eingangs erwähnte Verfügung haben Sie seinerzeit beim Stadt-

rat Einsprache erhoben.

Nach erneuter Ueberprüfung der sich in diesem Zusammenhang stellenden

tatsächlichen und rechtlichen Probleme hat sich ergeben, dass die an-

gefochtene Verfügung wiedererwägungsweise aufgehoben werden muss . Es

ist demnach erlaubt, die in Frage stehenden "Tierschutznachrichten"

inkl . Einzahlungsschein für Spenden- oder Abonnements-Zahlungen in

bisherigem Rahmen bewilligungsfrei auf dem öffentlichen Grund zu ver-

teilen . Die Stadtpolizei wird mit einer Kopie dieses Schreiben ent-

sprechend orientiert.

Die Einsprache wird damit gegenstandslos.

Mit freundlichen Grüssen

Der Vorsteher des Polizeidepartementes

der Stadt Zürich

f2--

Stadtrat Robert Neukomm

Amtshaus 1, Postfach
Bahnhof quai 3 . 8021 Zunch

Telefon 01 211 02 12
Fax 01 216 70 19

drücken, wie die freie Mei-
nungsäusserung.

Der VgT ist zu erfolgreich
und damit gefährlich gewor-
den, stört mit seinen Ent-
hüllungen über den staatli-
chen Nicht-Vollzug des
Tierschutzgesetzes und des-
sen politische Hintergründe
das abgekartete Spiel des
Politfilzes, der unter dem
Deckmantel der Demokratie
nach Gutdünken und Pro-
fitinteressen schaltet und
waltet, Volksbeschlüsse und
Gesetze missachtet (Tier-
schutzgesetz, Alpen-
initiative) und unbequeme
Volksinitiativen einfach als
ungültig erklärt . Nun
schlägt der Staat zurück und
versucht mit Polizei, Verwal-
tungsbürokratie und den
politisch besetzten Gerich-
ten, unterstützt durch die
regimetreue Medien, den
VgT und dessen Präsidenten
finanziell und moralisch zu
zermürben.

Tragen Sie mit Ihrer Spende
dazu bei, dass der VgT die-
sen aufwendigen Kampf
durchstehen und die absolut
nötigen VgT-Nachrichten
weiterhin herausgegeben
kann, trotz Druckboykott
durch regimetreue Drucke-
reien, Schikanen heim Post-
versand durch die PTT, Zen-
surversuche durch Polizei
und Gerichte!

Diese bürokratische, schi-
kanöse Papierflut, nur weil
ein VgT-Aktivist in seiner
Freizeit an einem Nachmit-
tag ein paar VgT-Nachrich-
ten verteilen wollte! Solche
staatlichen Repressionen
sollten eigentlich in einem
demokratischen Rechtsstaat
zu einem Aufschrei in der
Presse führen . Aber nichts
Dergleiches geschah : Sämt-

liche Zürcher Medien wie
auch die schweizerische
Meinungspresse (Weltwo-
che, Beobachter etc), ferner
auch Kassensturz und
Rundschau etc des Schwei-
zer Fernsehens interessier-
ten sich überhaupt nicht für
diese an Polizeidiktatur
grenzenden Machenschaften
der Zürcher Stadtpolizei, die
sich gelegentlich wie eine

fremde Besatzungsmacht
aufführt.

Einmal mehr sind die VgT-
Nachrichten das einzige
Medium, das die rechtswid-
rigen, undemokratischen
Vorgänge in diesem Staat
aufdeckt, welche die Umset-
zung des vom Volk mit gros-
sem Mehr beschlossenen
Tierschutzgesetzes ebenso
verhindern und unter-

Solange die VN mit der star-
ken Auflage von 100 000
erscheinen und eine uner-
schrockene Stimme gegen
die Tierquälermafia erhebt,
kann der mit dem Establish-
ment verfilzte «Schweizer
Tierschutz» nicht wieder
zum Feigenblatt für tierquä-
lerische Kompromisse
zwecks Volksberuhigung
werden, wie vor der Grün-
dung des VgT.



Tierquälerischer Verkauf lebender Speise-
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fische im Migros

	

von Erwin Kessler

Seit längerem haben wir in
verschiedenen Migros-
Filialen beobachtet, wie
Forellen aus dem Fisch-
behälter lebend an Konsu-
menten abgegeben und in
kleinen Behältern mitge-
nommen werden. Ein sol-
cher Umgang mit Lebewe-
sen verurteilen wir als
verantwortungslos . Migros
kann wohl kaum erwarten,
dass diese Fische, die nur
zum Töten und Gefressen-
werden bestimmt sind und
nur zu Frischhaltezwecken
lebend mitgenommen wer-
den, sachgerecht und scho-
nungsvoll behandelt wer-
den.

Vor Ostern haben wir im
Migrosmarkt Neuwiesen in
Winterthur gefilmt, wie
man mit dem Milchkesseli
lebende Forellen kaufen
kann. Nur stark gekrümmt
fand die gekaufte Forelle-
Platz, als der Verkäufer sie
ohne jedes Zögern in das
mitgebrachte Kesseli tat.
Das Wasser, das er nach-
füllte, bedeckte den Fisch
nur knapp. I)ie vom VgT
fingierte Käuferin verlangte
mehr Wasser im Kesseli.
Das weitere Schicksal dieses
Lebewesens interessiert die
Verkäufer, die lebende
Fische routinemässig, ohne
Zögern und Nachfrage her-
ausgeben, offensichtlich
nicht . Videoaufnahmen des
VgT zeigen eindrücklich,
dass diese Praxis absolute
tägliche Routine ist . Lebe-
wesen werden wie Kartof-
feln abgegeben.

Auf unsere Drohung, das
sei ein Fall für den "Kas-
sensturz", hat die Migros

rasch reagiert und den Ver-
kauf lebender Fische sofort
gestoppt . Unverständlich,
dass die Migros-Leitung
immer zuerst einen Skandal
braucht-, bis das Denken
einsetzt . Eigenverantwor-
tung scheint hei den
Migros-Managern ein
Fremdwort zu sein.

Die gekaufte Forelle brach-
ten wir zur Freisetzung in
einen Forellenbach . Als wir
nach einer Viertelstunde
dort ankamen, lag die
Forelle schon auf dem
Rücken - Sauerstoffmangel.
Im Bach konnten wir sie
noch längere Zeit beobach-
ten . Sie erholte sich bald
und begann das Bachbett
zu erkunden, zunehmend
munterer und lebendiger.
Zum ersten mal in seinem
Leben sah das Fischlein
etwas anderes, als nur ein
langweiliges Becken, gefüllt
mit Fischen.

Wir haben auch gefilmt,
wie Forellen in Speise-
restaurants tierquälerisch
gehaltert werden : Ohne
Rückzugsmöglichkeit,
sozusagen im Schaufenster
zur Ergötzung der Gäste,
versuchen die Fische, sich
hintereinander zu ver-
stecken, was zu Knäuelbil-
dung in einer Ecke des
Behälters führt.

In einer Fischzucht haben
wir gefilmt, wie Aale in
einem kahlen, weissen
Behälter gemästet werden,
ebenfalls ohne jede Rück-
zugsmöglichkeit . Auch hier
die typische Knäuelbildung.

Das Schweizer Fernsehen

interessierte sich nicht für
diese Videoaufnahme. Die
Bekämpfung des VgT durch
die regimetreuen Medien
hat höhere Priorität als die
Information der Öffentlich-
keit.

I)ie Speisefische kommen
grösstenteils aus Intensiv-
Fischzuchten - ob aus in-
oder ausländischen, macht
wenig Unterschied . In den
Mastbecken drängen sich
die Fische in unnatürlich
dichten Schwärmen. Die
Fischzucht ist eine tierquä-
lerische Intensivzucht, ähn-
lich wie sie von Schweinen,
Kälbern, Rindern und
Hühnern bekannt ist . Die
intensiv gehaltenen Fische
schwimmen vielfach stereo-
typ im Kreis - eine analoge
Verhaltensstörung wie
früher in Zoos bei hin- und
hergehenden Raubtieren zu
beobachten war, die in viel
zu kleinen Käfigen gehalten

wurden . Ähnlich wie in der
Intensivhaltung von
Schweinen und Geflügel,
gibt es auch bei Fischen
Kannibalismus : angefres-
sene Flossen hei Forellen
sind die Regel . Dazu kom-
men oft schmerzhafte
Hautschäden durch den
Transport und das Umset-
zen der Fische . Auch Pilzbe-
fall ist häufig zu beobach-
ten . Insgesamt ein sehr
leidvolles Dasein - kaum
weniger qualvoll als das,
was die Meerfische beim
Fang durchmachen müs-
sen.

Der Import von lebenden
Speisefischen aus dem Aus-
land erfolgt in Zisternenwa-
gen, die fast soviel Fisch wie
Wasser enthalten . Das Was-
ser wird derart herunter-
gekühlt, dass sich die Fische
kaum mehr bewegen, damit
sie weniger Sauerstoff brau-
chen .
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Erlebnisse von VgT: Aktivisten
Heute war mein Gottekind Stefanie
bei mir und brachte mit seiner
Freundin Fr. 15 .70 für den VgT. Sie
hat wieder einmal einen Tierschutz-
stand gemacht . Sie bauen dann
zusammen auf dem Trottoir einen
Vgl --Stand auf und verkaufen Kleber
und Muscheln und sammeln für alle
armen Tiere . Stefanie und ihre

Freundin Adriana hatten die weissen
VgT-Mützen auf, daran hatten sie
grosse Kleber befestigt : «Stoppt end-
lich die Tierfersuche und Tierfabri-
ken!»

Ein älterer Mann sei gekommen und
habe gesagt, es brauche aber die Tier-
versuche, damit man den kranken

Kindern und kranken Menschen hel-
fen kann . Adriane hat nicht gewusst
was sie sagen sollte und hatte Angst
vor dem Mann . Stefanie antwortete
ihm: Die Tiere sind doch auch Lebe-
wesen wie wir . Wenn die Tiere krank
sind, dann macht man doch auch
keine Menschenversuche . Also ist es
ungerecht, wenn es Tierversuche

gibt.

Der Mann habe dann 2 .-- Franken
gegeben und gesagt er sehe, dass sie
die Tiere gerne haben.

Marlene Reinert, Lengnau

Zuschrift von Roland Bühlmann :

	

Schächten und AntisemitismusScheinheiligkeit und Menschenwahn

	

Leserbrief von Annemarie Hänni, Erlenbach,
gekürzt auch in der Zürichsee-Zeitung vom 8 .2 .1997 erschienen

Die Fernsehsendung „Frontal”
welche kürzlich im ZDF ausge-
strahlt wurde, hat bestimmt viele
Zuschauer überzeugt, dass der
eigentliche Wahnsinnige sich im
Spezies Mensch verbirgt (Men-
schenwahn) . Dieser Filmbericht
schilderte den grausamen Tier-
transport nach dem Hafen von
Triest und von dort weiter in
andere ferne Länder. Obwohl zu
Beginn dieser Reportage erwähnt
wurde, dass die brutalsten Szenen
dem Zuschauer vorenthalten
würden, war das gezeigte Film
material an Grausamkeit gegenü-
ber den Tieren kaum zu überbie-
ten.

Was mich am meisten erschüt-
terte, war der Gedanke an die Tat-
sache, dass solche Verbrechen
gegen die Ethik von sogenannten
zivilisierten Gesellschaften
begangen werden und von einer
Organisation, die sich EU nennt,
noch subventioniert wird .

Wo bleiben da die grossen Prote-
ste auch unserer Politikerinnen,
die ständig mit Schlagworten wie
Völkerrecht und Humanität um
sich werfen, das Leiden und die
Schmerzschreie der Tiere aber
ignorieren ? Wo sind die vielen
Friedensengel und Kerzenträger,
wo bleibt die Kirche mit den
Gottesmännern, die solche
Abscheulichkeiten anprangern?

Sind wir wirklich schon so
weit gesunken, dass wir selbst
unsere Menschenwürde auf dem
Altar des Profits opfern ? Worte
des Begründers der wissenschaft-
lichen Erdkunde, Alexander von
Humboldt, geben einen denk-
würdigen Anstoss : „ Grausamkeit
gegen Tiere kann weder bei wah-
rer Bildung noch wahrer Gelehr-
samkeit bestehen . Sie ist eines der
kennzeichnendsten Laster eines
niederen und unedlen Volkes”.

Zusammen mit der März-Ausgabe
der "VgT-Nachrichten " (VN) hat der
VgT zum ersten mal auch ein fran-
zösisches Pendent für die West-
schweiz, die "ACUSA-News " (AN),
herausgegeben . ACUSA ist der Name
der Westschweizer Sektion des VgT:
Association Contre les Usines d'Ani-
maux.

Die AN wird - wie die VN - in einer
Auflage von 100 000 gedruckt,
erscheint aber vorläufig nur einmal
jährlich. Der Inhalt ist nicht identisch
mit den VN, sondern spezifisch auf

Dieser Tage wurde in der Zürichsee-
Zeitung von einem Leser der zuneh-
mende Antisemitismus beklagt . Anti-
semitismus ist klar abzulehnen - eine
banale Erkenntnis . Nur : Die Defini-
tion des Antisemitismus wird teils
missbraucht:
In einem Leserbrief vom 27 .12 .96
bezeichnet Dr. S . Feigel jene, die die
Arbeit des Tierschützers I)r. E . Kessler
ideell oder materiell unterstützen, als
«Konsorten» . «Konsorten» steht
abwertend für «Mittäter» . Der «Täter»
kämpft dafür, dass das 1978 vom Volk
angenommene Tierschutzgesetz end-
lich zur Anwendung kommt . Beschä-
menderweise scheint bis dorthin
mancherorts noch ein weiter Weg zu
sein . Aber der Grund für Dr. Feigels
diskriminiernde Aeusserung liegt
darin, dass Dr. Kessler das in der
Schweiz verbotene, aber da und dort
praktizierte Schächten, die rituelle
Schlachtweise orthodoxer Juden (und
Muslime), verurteilt und dazu auf-
ruft, sich dieser Grausamkeit bewusst
zu werden . „Es ist verboten, Blut zu
geniessen”, heisst es, 1 . Mos . 9,4, 3.
Mos .17,14. Darf deshalb Fleisch
bedenkenlos verzehrt werden, wenn
es nur ausgeblutet ist? Ja, sagen ortho-
doxe Kreise und hängen das Tier,

die Westschweiz bezogen . Die AN
wurde zusammen mit der VN 1997-2

im Kanton Fribourg gestreut (ent-
sprechend im deutschen und franzö-
sischen Kantonsteil) . Der Leitartikel
sowohl der VN wie der AN befasste
sich mit den himmeltraurigen, von
den Medien unterdrückten Zustän-
den im Rindermaststall der kantona-
len Psychiatrischen Klinik Mar-
sens/FR . Ein weiterer Farbbildbericht
in der AN zeigt die von der regie-
rungstreuen Presse ebenfalls unter-
drückten Zustände in der Schweine-

ohne es vorher zu betäuben, an den
Hinterbeinen auf und durchschnei-
den ihm die Halsschlagader, die
Speise- und die Luftröhre . Unter
Angst und Qualen blutet das Tier aus
und versucht noch, durch die Luf-
tröhre zu atmen . Ein langsamer Ibd.
Aber Fleisch kann gar nie ganz ausge-
blutet sein, auch wenn es nachher
«mit Salz bestreut und gründlich
gewässert wird», dazu noch ist es ein
Genussmittel, kein Grundnahrungs-
mittel!

Erinnern wir uns daran, dass einst uns
Frauen die Seele abgesprochen wor-
den ist . Inzwischen hat es sich herum-
gesprochen, dass das wohl falsch war.
Heute weiss jeder mitdenkende, nor-
mal empfindsame Mensch, dass Tiere
Angst, Freude, Schmerz, Verlegenheit,
Zuneigung usf. empfinden . Unbque-
merweise nicht nur der eigene Hund,
sondern auch das Kalb in der engen
Kiste im dunkeln Intensivhaltungs-
Stall christlicher Master

Empörend deshalb, sich von Dr. Feigel
in die Antisemiten-Ecke stellen lassen
zu müssen, wenn man das Schächten
als unwürdige Grausamkeit bezeich-
net.

haltung der Landwirtschaftsschule
des Kantons Jura in Courtemelon.

Adresse der Section Suisse Romand
des VgT, ACUSA, wo auch die AN
bezogen bzw abonniert werden kön-
nen:
Susanne Wachtel, Route Suisse 33,
1296 Coppet, Tel 022 776 22 54, Fax
022 776 60 30

VgT-Mitglieder in der Westschweiz
erhalten bis auf weiteres automatisch
VN undAN.

Eine Zuschrift:

Schwierige
Menschen
Lieber Herr Präsident, ich
habe mal ein Kärtchen auf-
gelesen von Deinem Verein.
Weiss Du, das ist halt sehr
schwierig mit diesen Men-
schen . Ich esse rein gar kein
Fleisch, auch kein Fisch . Ob
sie Kanonen verkaufen oder
Bratwürste, kommt oftmals
wohl auf dasselbe raus. Das
ist halt eben sehr schwierig
mit den Menschen. Gut Mut.
Christian G., Kölliken (Bei-
lage 20 Fr)

VgT-Nachrichten jetzt auch französisch
in der Westschweiz: ACUSA-News
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Im März 1992 verfügten die
Thurgauer Behörden auf
Anzeige des VgT hin ein Tier-
halteverbot gegen eine Schwei-
nefabrik in Balterswil, da Tier-
schutzvorschriften krass
verletzte wurden : Die Zucht-
schweine verbrachten fast das
ganze Leben in Kastenständen,
die erst noch vorschriftswidrig
zu klein waren . Sämtliche Tiere
hatten keine Beschäftigung und
in den Abferkelbuchten hatte es
keine Einstreu.

Am 30 . Januar 1992 beschloss
die Mitgliederversammlung der
Schweizerischen Arbeitsgemein-
schaft Gentechnologie (SAG) auf
Antrag von VgT-Präsident
Erwin Kessler einstimmig, den
Text der Genschutz-Intitiative
dahingehend zu ergänzen, dass
auch der Import von genmani-
pulierten tierischen Produkten
verboten werden . Der Vorstand
der SAG unterdrückte diesen
Beschluss im Protokoll und
strich die Ergänzung still und
leise wieder. Da eine blosse Ver-
lagerung der Gentechnologie ins
Ausland wenig Sinn macht, trat
der VgT wieder aus dem Initiati-
vkomite aus, empfiehlt aber
trotzdem ein Ja zu dieser dem-
nächst zur Abstimmung gelan-
genden Initiative.

Im April 1992 wies das Bezirks-
gericht Zürich eine Klage der
vom STS getragenen «Gour-
met-mit-Herz» AG gegen Erwin
Kessler teilweise ab und hielt
fest, dass die öffentliche Kritik
Kesslers, diese Tierhaltung sei
entgegen der Werbung nicht art-
gerecht, mit zwei Ausnahmen
berechtigt sei.

Im April 1992 wurde der neue,
tierfreundliche Schweinestall
der Landwirtschaftsschule
Burgrain in Willisau LU eröff-
net . Vorausgegangen war die
Veröffentlichung von heimlich
aufgenommenen Fotos der
üblen Zustände im früheren
Stall (siehe Buch «Tierfabriken
in der Schweiz» von Erwin Kes-
sler, Bild Seite 79 unten) . Der
Willisauer-Bote veröffentlichte
hierauf ganzseitig eine Rechtfer-

tigung und Dementierung des
Schuldirektors mit den üblichen
Angriffen gegen den VgT. Als er
sich gegenüber Radio DRS
damit rechtfertigte, die Schüler
könnten auch an einem schlech-
ten Beispiel lernen, distanzierte
sich die übrige Lehrerschaft in
einem offenen Brief und machte
damit den Weg frei für eine
Sanierung.

Im April 1992 trat der von Erwin
Kessler mitbegründete VgT
Österreich mit einer Protestak-
tion gegen die in Osterreich
immer noch erlaubte Käfighal-
tung von Legehennen erstmals
an die Öffentlichkeit.

Nachdem ein Schreiben an die
Swissair nichts gefruchtet hatte,
protestierte der VgT am 6 . Mai
1992 vor dem Swissair Reisebüro
an der Bahnhofstrasse in Zürich
gegen Gänsestopfleber in den
Menüs der Swissair-Flüge. Die
Swissair sicherte hierauf zu, dar-
auf künftig zu verzichten.

Nachdem Gespräche mit den
Verantwortlichen nichts
gefruchtet hatten, begann der
VgT Im Mai 1992 mit öffentli-
cher Kritik an der Schweinehal-
tung der Psychiatrischen Kli-
nik Wil SG . Kantonstierarzt
Giger nahm wie üblich die
bestehenden Missstände in
Schutz . Nach jahrelangen Aus-
einandersetzungen wurde der
Stall dann schliesslich doch
saniert . Übrig geblieben ist bis
heute eine Strafklage gegen
Erwin Kessler.

Auf dem Eschenberg - einem
Naherholungsgebiet der Stadt
Winterthur - eröffnet die Stadt
im Mai 1992 ein Kleintierge-
hege mit Schweinen, Kaninchen
und Geflügel und realisierte
damit einen Vorschlag des VgT.

Im Mai 1992 deckt der VgT auf,
dass die Kühe der Eidgenössi-
schen Forschungsanstalt für
Milchwirtschaft in Bern - direkt
neben dem Bundesamt für Vete-
rinärwesen! - die Kühe in tier-
quälerischer und gesetzwidriger
Weise lebenslänglich an der

Kette hielten . Das Schweizer
Fernsehen brachte eine Repor-
tage . Die Schweizerische Depe-
schenagentur sda deckte diesen
Staatsbetrieb mir einer einseitig
verzerrten Agenturmeldung und
setzte damit ihre gewohnte ten-
denziöse Berichterstattung
gegen den VgT und zugunsten
des herrschenden Regimes fort.

Im Mai 1992 zerstörten Akteure
der Agro-Mafia die Zäune und
Unterstand der Schafweide von
Erwin Kessler in Tuttwil.

Aufgrund einer Strafanzeige des
VgT gegen die Schweizerische
Geflügelzuchtschule in Zolli-
kofen wegen fehlendem Tages-
licht (verbretterte Fenster) über-
prüfte der Tierschutzbeauftragte
des Kantons Bern den Betrieb
und stellte in seinem im Juni
1992 bekannt gewordenen
Bericht das massive Auftreten
von Kannibalismus in diesem
staatlichen Betrieb fest . Das
Bundesamt für Veterinärwesen
hingegen nahm diesen Betrieb in
Schutz : Der Verzicht auf Tages-
licht sei für die dort durchge-
führten Versuche gerechtfertigt.
Mit anderen Worten : Die Geflü-
gelzuchtschule erprobt ohne
Tageslicht Stallsysteme, die sich
dann später in der Praxis bei
Tageslicht (gesetzlich vorge-
schrieben) bewähren sollen.
Kein Wunder wird die Intensiv-
geflügelhaltung bis heute landes-
weit ohne oder nur mit winzigen
Fensterchen betrieben.

Im Juni 1992 kritisierte der VgT
die Schweinehaltung des staat-
lichen Gutsbetriebes der Psy-
chiatrischen Klinik St Urban.
Ein grosses Medienecho führte
dazu, dass der Zuchtstall stillge-
legt wurde. Der Maststall mit
Volispaltenhöden ist bis heute
Gegenstand von Protestaktionen
des VgT und soll angeblich die-
sen Sommer tierfreundlich
umgebaut werden. Andernfalls
wird der VgT seine Protestakti-
vitäten wieder verstärken.

Im Mai 1992 lehnte der Bundes-
rat eine auf Anstoss des VgT ein-
gebrachte Motion für ein Verbot

der Durchfuhr von lebenden
Tieren (hauptsächlich Hasen
und Fasane) zu Jagdzwecken
durch die Schweiz hindurch ab.
Die Bewilligung für solche Tran-
sit-Transporte für zehntausende
von Tieren auf vollgestopften
Lastwagen werden vom Bundes-
amt für Veterinärwesen weiter-
hin routinemässig bewilligt . Der
Schweizerische Jagdschutzver-
band hatte die Forderung des
VgT unterstützt und lehnt Jagd
auf halbzahme, zur Jagdzwecken
gezüchtete Tiere ab. Dies ist aber
üblich in Italien . Die Tiere wer-
den zu hunderttausenden aus
Osteuropa herangekarrt.

Der VgT fordert bis heute ver-
geblich, dass nur VVeidebetriebe
Milchkontingente erhalten sol-
len . Anfangs Juli präsentierte der
VgT der Öffentlichkeit das
Resultat einer bei einem renom-
mierten Meinungsforschungsin-
stitut in Auftrag gegebenen
Umfrage : 60 Prozent der befrag-
ten würden strengere Tier-
schutzvorschriften (täglicher

Auslauf für Kühe) einer Milch-
preissenkung vorziehen . Nur
27.4 Prozent hätten lieber billi-
gere Milch . Wie üblich interes-
sierte sich die Landesregierung
nicht für die Volksmeinung und
senkte den Milchpreis - eine
gegenüber den Tieren und den
Konsumenten rücksichtslose
Agro-Mafia-Politik zugunsten
von Grossbetrieben, die bis
heute anhält.

Mitte Juli 1992 legte der VgT an
einer Medienkonferenz in Pfäffi-
kon SZ fotografische Beweise
über Missstände in Schwyzer
Schweinefabriken vor, welche
mit Wissen der Behörden
andauern - sie dauern bis heute
an. Im Sommer 1996 hat der
VgT deshalb im Kanton SZ mit
neuen Bildern für Aufsehen
gesorgt und wird diesen Kanton
in den nächsten Monaten und
Jahren intensiv bearbeiten, weil
die Regierung sich aufs ableug-
nen beschränkt und keinerlei
Einsicht und Wille für Verbesse-
rungen erkennen lässt (siehe
VN97-1) .



221n der EU hat das Volk nichts zu sagen
(EU = Europäischer Unsinn):

Die grauenhaften Schlachttier-
Transporte gehen weiter
Ungeachtet jahrelanger Horror-
Berichte im Fernsehen, unzähli-
ger Petitionen und Proteste von
Tierschutzorganisationen und
immer neuer Versprechen von
Regierungen und Politikern,
gehen die grauenhaften
Schlachttiertransporte quer
durch Europa bis nach Nord-
afrika ungebrochen weiter - sub-
ventioniert mit EU-Milliarden.

Osterreich hatte das fortschritt-
lichste Tiertransportgesetz Euro-
pas mit zeitlichen und Distanz-
begrenzungen . Seit dem Beitritt
zur EU ist dieses demokratisch
errungene Gesetz .nur noch ein
wertloser Fetzen Papier. Nun

rollen die europäischen Tier-
transporter unablässig durch
Österreich . Der VgT Österreich,

der immer wieder mit Protestak-
tionen auf das ungeheure Tier-
leid hinweist und darauf, dass
nicht einmal die minimalsten
Vorschriften eingehalten wer-
den, bekommt deswegen die
Repressionen durch Polizei und
Justiz zu spüren . Den verbreche-
rischen Tiertransporten halten
die Behörden dagegen den Weg,
bzw die Autobahnen frei.

Was die Öffentlichkeit in der
Schweiz nicht weiss und von
allen Medien totgeschwiegen
wird : Auch die Schweiz stellt ihr
Autobahnnetz für diese
Todestransporte zur Verfügung.
Mit dem EU-Transitabkommen
sind auch die Schweizer Auto-
bahnen dafür offen . Zwar wer-
den vorläufig erst wenige Durch-
fuhrbewilligungen für
Schlachttiere erteilt . Dagegen
nehmen die leeren Tiertranspor-
ter auf der Rückfahrt die Abkür-
zung durch die Schweiz, damit
sie in Deutschland und Holland
schneller wieder beladen werden

können.

Regelmässig bewilligt das Bun-
desamt für Veterinärwesen die
Durchfuhr von hunderttausen-
den von Hasen und Fasanen
durch die Schweiz nach Italien,
wo sie freigesetzt werden, damit
diese halbzahmen Tiere von
Jägern abgeknallt werden kön-
nen.

Die vom Volk vor ein paar Jah-
ren gutgeheissene Alpeninitia-
tive verbietet eigentlich solche
Transitfahrten durch die
Schweiz, sowohl mit als auch

ohne Tiere . Aber dieser Volksbe-
schluss wird von der Landesre-
gierung genauso wenig respek-
tiert wie das Tierschutzgesetz . Es
ist in unserem Land sinnlos
geworden, überhaupt noch an
die Urne zu gehen . Das herr-
schende Regime hat seine Macht
auf raffinierte Art und Weise
derart gesichert, dass es nicht
mehr auf die Zustimmung des
Volkes angewiesen ist . Hem-
mungslos werden auch nicht
genehme Volksinitiativen kur-
zerhand als ungültig erklärt .

Dieses Regime drängt deshalb so
sehr in die EU, weil damit die
Volksrechte noch mehr abge-

schafft werden. Der Traum eines
grenzenlosen Europas als Frei-
raum für die Drogen- und Agro-
Mafia rückt näher.

Die Schweizer Konsumenten
sind aber auch ganz direkt an
den europäischen Schlachttier-
transporten beteiligt . Aufgrund
der internationlen Freihandels- .
abkommen, denen die Schweiz
beigetreten ist, kommen
unmerklich immer mehr solche
Produkte auch bei uns auf den
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wohnheiten . Es ist ein
Entwicklungsprozess, der oft
nicht von einem Tag auf den
anderen verwirklicht werden
kann . Wer aufhört, Fleisch zu
essen, hat schon einmal den
wichtigsten Schritt getan und
einen sehr entscheidenden Bei-
trag zum einzig möglichen wirk-
samen Tierschutz geleistet.

Markt . Insbesondere in Restau-
rants ist praktisch nicht zu kon-
trollieren, was auf den Tisch
kommt.

In dieser hoffnungslosen Situa-
tion gibt es für jeden verantwor-
tungsbewussten Menschen, der
noch zu Mitleid gegenüber grau-
enhaft gequälten und ausgebeu-
teten unschuldigen Lebewesen
fähig ist : Boykott tierischer

Lebensmittel und Gebrauchsge-
genstände : Fleisch, Fisch, Geflü-
gel, Eier, Milch, Butter, Joghurt,
Produkte mit tierischen Fetten
und Eiern, Felle, Pelze, Leder-
kleider und -gurte, Lederta-
schen. Auch für Lederschuhe
gibt es bereits ein grosses Alter-
nativangebot, insbesondere im
Bereich Freizeit- und Sommer-
schuhe . Der Konsum aller dieser
Produkte sollte auf ein absolutes

Minimum beschränkt werden.
Fleisch und Eier nur von KAG-
kontrollierten Betrieben . Milch
und Milchprodukte nur von
KAG- oder Bio-Betrieben.
Gebäck selber backen oder aus
dem Reformhaus. Baumwolle
und Synthetics statt Wolle.

Die Leser der VN erhalten
immer wieder hilfreiche Tips
und Hinweise für diese Ände-

Vieh-Mafia kassierte EU-Millionen
Verendete Rinder ins Meer geworfen / Zahlreiche Beamte bestochen.

Hannover/Brüssel . DerExport
lebender Tiere ins Ausland
beschäftigt Polizei und Zollfahn-
der : Nach einem Bericht der EU
haben deutsche Viehhandelsun-
ternehmen seit 1990 mehr als 80
Millionen Mark an EU-Ausfuh-
rerstattungsprämien zu Unrecht
kassiert.

Aus der Sicht der Zollfahnder
sind die bekanntgewordenen
Fälle nur die Spitze des Eisberges
Um den Fleischmarkt innerhalb
der EU zu entlasten zahlt Brüssel
für jedes ausgeführte Rind, das
die Grenzen der EU überschrei-
tet, im Schnitt 1000 Mark.

Massen von Jungrindern aber
waren illegal von Polen einge-
führt und als deutsches Vieh
deklariert worden, heisst es in
dem EU-Betrugsbericht 1995.
Zudem wurden verendete Tiere
auf dem Papier zum Leben

erweckt, das Gewicht wird
«künstlich» erhöht - die Palette
der Betrügereien ist breit, der-
Profit hoch . «Dieser Betrug
wurde von einer Vereinigung mit
sehr engen Verbindungen zum
organisierten Verbrechen in Ita-
lien begangen .»

Manche Unternehmen mussten
nicht einmal die zu Unrecht kas-
sierten Prämien zurückzahlen.
Sie meldeten einfach Konkurs an
und firmierten unter neuem
Namen weiter. «Bei hohen Rück-
forderungen werden die Firmen
liquidiert», sagt Uwe willwater,
Vorsteher des Hauptzollamtes
Jonas in Hamburg, der deut-
schen Zahlstelle der EU.

Ins Fadenkreuz der Zollfahnder
sind auch Viehhändler geraten,
die Ausfuhrerstattungen für die
Tiere einstrichen, die den
Bestimmungsort in den mosle-

mischen Ländern wie der Türkei
oder dem Libanon gar nicht
erreichten, sondern während des
langen Transports verendeten.
Die «Ausfallquote» wird auf fünf
bis zehn Prozent geschätzt.

Im Juli vergangenen Jahres
kamen zum Beispiel von 717
Schlachtrindern, die auf 22 Last-
wagen vorwiegend in Nieder-
sachsen verladen worden war-
ren, nur 390 lebend in Istanbul
an . Die meisten Tiere waren auf
dem Schiffsweg zwischen Triest
und Istanbul verendet. 86 tote
Rinder wurden von der Besat-
zung gleich ins Mittelmeer
geworfen . Das Zollkriminalamt
in Köln hat sichere Erkenntnisse
darüber, dass die Bescheinigun-
gen in den Bestimmungsländern
oftmals gefälscht werden.

(HAZ 19 .3 .1996, zitiert nach
«Gaia» Sommer 1996)

Was die Welt uns
geben kann,
reicht für alle
Bedürfnisse,
aber nicht für
die Habgier des
Menschen.

Mahatma Gandhi

Grossmetzgerei
GZN entlässt
einen Drittel der
Beschäftigten
(sda, 14 .2.1997) Die zur Geiser-
Gruppe gehörende GZN Fleisch
+ Wurst AG entlässt rund 50
Personen . Das entspricht einem
Drittel ihrer Beschäftigten . Aus-
schlaggebend für die Situation
der Schlieremer Grossmetzgerei
sei der Verlust von drei Gross-
kunden . . . sowie der rückläufige
Fleischkonsum in der Schweiz.

Aus dem Alltag des Schweizerischen Unrechtsstaates:

Winterthurer Stadtpolizei deckte gewalttätigen Metzger
Am Samstag, den 23 . März 1996
verteilte ich an der Stadthaus-
strasse in Winterthur auf öffent-
lichem Grund in der Nähe der
Metzgerei Gubler Konsumenten-
und Tierschutzinformationen.
Dabei wurde ich von einem
Unbekannten aus dem Hause
Gubler tätlich angegriffen . Die
herbeigerufene Stadtpolizei
ergriff sofort Partei für die Metz-
gerei und verhinderte eine Iden-
tifikation des Täters : Die zwei
Polizisten gingen allein in die
Metzgerei hinein und verweiger-
ten mir, zwecks Identifikation

des Täters, mitzukommen. Nach
kurzer Zeit kamen sie grinsend
wieder heraus . Die Bezirksan-
waltschaft wartete ein halbes
Jahr mit den Zeugeneinvernah-
men. Als sie schliesslich mit den
Einvernahmen begann, stellte
sich heraus, dass die Stadtpolizei
nicht den Täter, sondern einen
unbeteiligten Angestellten der
Metzgerei Gubler rapportiert
hatte . Der Täter konnte nach
dieser langen Zeit nicht mehr
ermittelt werden.

Eine Verschleppungsbeschwerde

wurde von der Staatsanwalt-
schaft abgewiesen - die Bezirks-
anwaltschaft sei halt überlastet.
Zudem wurde ich hiefür mit
Verfahrenskosten bestraft . Die-
ser Kostenentscheid war nicht
anfechtbar, und der Zürcher
Ombudsman deckte diese Justiz-
Willkür.

Die konservative Winterthurer
Zeitung "Der Landbote " , die sich
unter Tierschützern durch stän-
dige Inseraten-Zensur bereits
einen berüchtigten Namen
gemacht hat, lehnte ein Inserat

mit einem Zeugenaufruf ab und
hat damit auf ihre Weise dazu
beigetragen, dass die Tat unge-
sühnt bleibt.

Es ist nicht das erste mal, dass
die Behörden Gewalttätigkeiten
gegen mich mit Verfahrensver-
schleppungen decken . Ich werde
in Zukunft nicht mehr auf
rechtsstaatlichen Schutz zählen,
sondern sofort von meinem
Notwehrrecht Gebrauch
machen.

Erwin Kessler, Präsident VgT
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Teigwaren-
Auflauf

von Klara Züst

Für 2-3 Personen:

150-200 g

	

Teigwaren al dente kochen.

150-250 g

	

Gemüse (Rüebli, Broccoli,

Kartoffeln, Erbsli etc) vorkochen

und würzen.

250 g

	

Yasoya in 1 cm dicke Scheiben

schneiden und auf beiden Seiten

leicht anbraten.

Feuerfeste Form mit wenig Marga-

rine oder Pflanzenöl ausstreichen,

die Hälfte der Teigwaren auf den

Boden verteilen, darüber die

Yasoja-Scheiben legen, dann das

Gemüse darauf geben, nachher

die restlichen Teigwaren über alles

verteilen . Zum Schluss

5 EL Halbrahm

	

und

geriebenen Käse

	

darübergeben, im Ofen überbacken

bis die obere Schicht leicht

gebräunt ist.

Dazu kann

Salat

	

serviert werden .

Gesucht : Gut erhaltener, preisgünstiger Lieferwa-
gen (VW-Bus, Ford-Transit oder ähnliches) als VgT-
Vereinsfahrzeug für unsere Standaktionen (altes
Fahrzeug muss ersetzt werden) . Bitte melden bei
VgT, 9546 Tuttwil, Fax 052 378 23 62

VgT-Stand mit lebenden Kaninchen

Vegetarische Ernährung von Hunden und
Katzen
Die VN 1995-5 «Vegetarische Hunde hündelen weni-
ger» und VN 1996-1 «Vegetarische Katzen» sind

2:Z, :'1r'2~zf~ü.~- _•L~!iUL'L_'~^ .̂i_~;;u'L22 y_i~__.n .~~."t~1,~.?^ . . :!i2,i?.?~:

	

:L-e-•Q.

Ein jedes Problem durchläuft bis zu seiner Aner-
kennung drei Stufen : In der ersten wird es
lächerlich gemacht, in der zweiten bekämpft, in
der dritten gilt es als selbstverständlich.

Arthur Schopenhauer

~,_tia'i9;:;r.~zTi.T~1_±.,t~t~_'-''-r'-~ :Lz. ~'S~3_o~ ..~ _an_ .t_:.. t .•ee~it: z's:z;zz;~z

noch lieferbar gegen Voreinzahlung von Fr 5 .- pro
Heft. Der beiliegende Einzahlungsschein kann zur
Bestellung und Vorauszahlung verwenden werden .
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